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1100-6-S

Gesetz  
über die Beteiligung des Landtags  

durch die Staatsregierung in Angelegenheiten  
der Europäischen Union gemäß Art. 70 Abs. 4  

der Verfassung des Freistaates Bayern  
sowie in sonstigen Angelegenheiten  

gemäß Art. 55 Nr. 3 Satz 2  
der Verfassung des Freistaates Bayern  
(Parlamentsbeteiligungsgesetz – PBG)

vom 12. Juli 2016

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgen-
de Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht 
wird:

Teil 1

Beteiligung  
in landes- und bundespolitischen  

sowie internationalen Angelegenheiten

Art. 1

Umfang der Beteiligung

(1) Die Staatsregierung unterrichtet den Landtag 
frühzeitig über

1. Vorhaben der Landesgesetzgebung,

2. beabsichtigte Rechtsverordnungen, die der Zustim-
mung des Landtags bedürfen,

3. beabsichtigte Staatsverträge und,

4. soweit es sich um Gegenstände von erheblicher lan-
despolitischer Bedeutung handelt, über

a) beabsichtigte Verwaltungsabkommen,

b) Angelegenheiten der Landesplanung,

c) Bundesratsangelegenheiten,

d) die Zusammenarbeit mit dem Bund, den Län-
dern, den Regionen, anderen Staaten und zwi-
schenstaatlichen Einrichtungen.

(2) In den Fällen des Abs. 1 Nr. 3 und 4 gibt die 
Staatsregierung dem Landtag Gelegenheit zur Stel-

lungnahme und berücksichtigt die Stellungnahme des 
Landtags.

Teil 2

Beteiligung  
in Angelegenheiten der Europäischen Union

Art. 2

Unterrichtung  
über Vorhaben der Europäischen Union

(1) Die Staatsregierung übermittelt dem Landtag un-
verzüglich die ihr vom Bundesrat zugeleiteten Vorhaben 
der Europäischen Union.

(2) 1Die Staatsregierung unterrichtet den Landtag 
frühzeitig über Vorhaben nach Abs. 1 und gibt ihm Ge-
legenheit zur Stellungnahme. 2Die Unterrichtung enthält 
Angaben zu Zielsetzung, wesentlichem Inhalt und dem 
voraussichtlichen Termin der Behandlung im Bundesrat. 

(3) 1Bei Vorhaben nach Abs. 1, die das Recht der Ge-
setzgebung betreffen oder sonstige erhebliche landespo-
litische Bedeutung haben, unterrichtet die Staatsregie-
rung den Landtag über ihre erste Einschätzung zu den 
erwarteten Folgen des Vorhabens für den Freistaat. 2Auf 
Verlangen des Landtags unterrichtet die Staatsregierung 
unverzüglich auch zu den erwarteten Folgen sonstiger 
Vorhaben der Europäischen Union.

(4) 1Bei Entwürfen von Gesetzgebungsakten der Eu-
ropäischen Union, die dem Subsidiaritätsfrühwarnsystem 
unterliegen, unterrichtet die Staatsregierung in der Regel 
innerhalb von zwei Wochen nach Zuleitung des Vorha-
bens durch den Bundesrat in Form einer ersten Einschät-
zung über die Zuständigkeit der Europäischen Union 
sowie die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Grund-
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sätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. 2Die 
Staatsregierung informiert den Landtag auf Verlangen un-
verzüglich über den Abschluss des Gesetzgebungsver-
fahrens der Europäischen Union. 3Die Staatsregierung 
weist den Landtag auf vom Bundesrat erhobene Subsidi-
aritätsrügen und -klagen hin.

Art. 3

Unterrichtung über Vertragsänderungsverfahren, 
Flexibilitätsklausel und Notbremsemechanismus

1Die Staatsregierung unterrichtet den Landtag früh-
zeitig über beabsichtigte Vertragsänderungen, die ein 
Zustimmungserfordernis des Bundesrates auslösen. 
2Gleiches gilt für Vorschläge zum Erlass von Vorschrif-
ten gemäß Art. 352 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, die dem Bundesrat zur Zu-
stimmung vorliegen, sowie für Vorschläge, bei denen 
der Bundesrat im Rahmen des Notbremsemechanis-
mus über ein Weisungsrecht verfügt. 3Die Unterrich-
tung enthält insbesondere Angaben darüber, inwieweit 
das Recht der Gesetzgebung durch die Übertragung 
von Hoheitsrechten auf die Europäische Union betrof-
fen ist. 

Art. 4

Weitere Gegenstände der Unterrichtung

(1) 1Die Staatsregierung unterrichtet den Landtag 
über die Übertragung der Verhandlungsführung im Rat 
der Europäischen Union auf einen Vertreter der Länder. 
2Die Staatsregierung unterrichtet den Landtag auf Verlan-
gen über den jeweiligen Verfahrensstand.

(2) Die Staatsregierung übermittelt dem Landtag 
unverzüglich die vom jeweiligen Vorsitz des Rates der 
Europäischen Union vorgelegten Schwerpunkte seiner 
Tätigkeit.

(3) Die Staatsregierung übermittelt dem Landtag 
unverzüglich die Ergebnisse der Europaministerkonfe-
renzen sowie der Plenarsitzungen des Ausschusses der 
Regionen.

Art. 5

Bindung der Staatsregierung  
an Stellungnahmen des Landtags

(1) Ist das Recht der Gesetzgebung durch die 
Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische 
Union betroffen, kann die Staatsregierung in ihren ver-
fassungsmäßigen Aufgaben durch Gesetz gebunden 
werden.

(2) Ist das Recht der Gesetzgebung durch ein Vor-
haben der Europäischen Union betroffen, hat die Staats-
regierung bei ihren verfassungsmäßigen Aufgaben die 
Stellungnahme des Landtags maßgeblich zu berücksich-
tigen.

(3) Bei sonstigen Vorhaben der Europäischen Union, 
insbesondere auf dem Gebiet der kommunalen Daseins-
vorsorge, berücksichtigt die Staatsregierung die Stellung-
nahmen des Landtags.

(4) Weicht die Staatsregierung von einer Stellung-
nahme des Landtags nach Abs. 2 oder 3 ab, so teilt sie 
dem Landtag die maßgeblichen Gründe hierfür mit. 

Teil 3

Gemeinsame Vorschriften

Art. 6

Umfang und Tiefe  
der Unterrichtung

Umfang und Tiefe der Unterrichtung bemessen sich 
nach der landespolitischen Bedeutung und sollen dem 
Landtag eine politische Bewertung der Angelegenheit er-
möglichen.

Art. 7

Weitergehende Unterrichtung

Auf Verlangen des Landtags übermittelt die Staats-
regierung im Rahmen ihrer Zuständigkeit ergänzende 
Informationen. 

Art. 8

Grenzen der Unterrichtung

Die Staatsregierung darf nur von einer Unterrichtung 
absehen, soweit diese den Kernbereich exekutiver Eigen-
verantwortung berührt oder gesetzliche Regelungen, ge-
schützte Interessen Dritter oder überwiegende Belange 
des Geheimschutzes entgegenstehen.

Art. 9

Vereinbarung

Das Nähere zur Beteiligung des Landtags regeln 
Landtag und Staatsregierung durch Vereinbarung.
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Teil 4

Schlussvorschriften

Art. 10

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 2016 in Kraft.

(2) Mit Ablauf des 31. Juli 2016 tritt das Parlaments-
beteiligungsgesetz (PBG) vom 25. Mai 2003 (GVBl. 
S. 324, BayRS 1100-6-S), das zuletzt durch Gesetz vom 
23. Juli 2010 (GVBl. S. 317) geändert worden ist, außer 
Kraft. 

München, den 12. Juli 2016

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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12-1-I

Bayerisches Verfassungsschutzgesetz  
(BayVSG)

vom 12. Juli 2016

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgen-
de Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht 
wird:

Inhaltsübersicht

Teil 1

Organisation und Aufgaben

Art.  1 Organisation
Art.  2 Zusammenarbeit
Art.  3 Aufgaben
Art.  4 Begriffsbestimmungen

Teil 2

Befugnisse

Kapitel 1

Allgemeine Bestimmungen

Art.  5 Allgemeine Befugnisse
Art.  6 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
Art.  7 Nachvollziehbarkeit

Kapitel 2

Nachrichtendienstliche Mittel

Art.  8 Anwendung nachrichtendienstlicher Mittel
Art.  9  Verdeckter Einsatz technischer Mittel zur Wohnraum-

überwachung
Art. 10 Verdeckter Zugriff auf informationstechnische Systeme
Art. 11 Verfahren bei Maßnahmen nach den Art. 9 und 10
Art. 12 Ortung von Mobilfunkendgeräten
Art. 13 Überwachung der Telekommunikation
Art. 14  Auskunftsersuchen zu Telekommunikation und Tele-

medien
Art. 15  Auskunftsersuchen im Schutzbereich des Brief-, Post- 

und Fernmeldegeheimnisses
Art. 16 Weitere Auskunftsersuchen
Art. 17 Verfahren bei Maßnahmen nach den Art. 14 bis 16
Art. 18 Verdeckte Mitarbeiter
Art. 19 Vertrauensleute
Art. 20 Parlamentarische Kontrolle

Kapitel 3

Datenverarbeitung

Art. 21 Löschung und Sperrung personenbezogener Daten
Art. 22 Errichtungsanordnung
Art. 23 Auskunft

Kapitel 4

Übermittlungsvorschriften

Art. 24 Informationsübermittlung durch öffentliche Stellen
Art. 25 Informationsübermittlung durch das Landesamt
Art. 26 Verfassungsschutz durch Aufklärung der Öffentlichkeit
Art. 27 Übermittlungsverbote

Teil 3

Schlussvorschriften

Art. 28 Anwendbarkeit des Bayerischen Datenschutzgesetzes
Art. 29 Einschränkung von Grundrechten
Art. 29a Änderung weiterer Vorschriften
Art. 30 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Teil 1

Organisation und Aufgaben

Art. 1

Organisation

Die Aufgaben des Verfassungsschutzes nimmt das Lan-
desamt für Verfassungsschutz (Landesamt) als eine dem 
Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr (Staats-
ministerium) unmittelbar nachgeordnete Behörde wahr.

Art. 2

Zusammenarbeit

(1) Das Landesamt, Polizei- und sonstige Sicher-
heitsbehörden sowie Strafverfolgungsbehörden sind zur 
Zusammenarbeit verpflichtet.

(2) Verfassungsschutzbehörden anderer Länder dür-
fen in Bayern nur im Einvernehmen mit dem Landesamt 
und nur nach Maßgabe dieses Gesetzes tätig werden.

Art. 3

Aufgaben

1Das Landesamt hat die in § 3 des Bundesverfas-
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sungsschutzgesetzes (BVerfSchG) bezeichneten Aufga-
ben. 2Es beobachtet ferner zum Schutz der verfassungs-
mäßigen Ordnung Bestrebungen und Tätigkeiten der 
Organisierten Kriminalität im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes (GG).

Art. 4

Begriffsbestimmungen

(1) 1Die Begriffsbestimmungen des § 4 Abs. 1 Satz 1 
und 2 sowie Abs. 2 BVerfSchG finden Anwendung. 2Be-
strebungen können auch von Einzelpersonen ausgehen.

(2) Organisierte Kriminalität im Sinne dieses Geset-
zes ist die von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte 
planmäßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder 
in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung für die 
Rechtsordnung sind, durch mehr als zwei Beteiligte, die 
auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig tätig 
werden

1. unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnli-
cher Strukturen,

2. unter Anwendung von Gewalt oder durch entspre-
chende Drohung oder

3. unter Einflussnahme auf Politik, Verwaltung, Justiz, 
Medien oder Wirtschaft.

Teil 2

Befugnisse

Kapitel 1

Allgemeine Bestimmungen

Art. 5

Allgemeine Befugnisse

(1) 1Soweit nicht besondere Bestimmungen gelten, 
darf das Landesamt Informationen einschließlich perso-
nenbezogener Daten auch ohne Kenntnis der Betroffe-
nen erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies erfor-
derlich ist

1. zur Erfüllung seiner Aufgaben nach Art. 3,

2. zur Erforschung und Bewertung von Bestrebun-
gen und Tätigkeiten sowie der hierfür erforderlichen 
Nachrichtenzugänge oder

3. zum Schutz seiner Mitarbeiter, Einrichtungen, Ge-
genstände und Nachrichtenzugänge gegen sicher-
heitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkei-
ten.

2Voraussetzung für die Sammlung und Auswertung von 
Informationen ist, dass tatsächliche Anhaltspunkte für 
Bestrebungen oder Tätigkeiten nach Art. 3 vorliegen. 
3Informationen, die nach Satz 1 gespeicherte Angaben 
belegen, dürfen auch gespeichert werden, wenn darin 
weitere personenbezogene Daten Dritter enthalten sind; 
die Abfrage dieser Daten ist insoweit unzulässig. 4Das 
Landesamt darf personenbezogene Daten auch für die 
Vorgangsverwaltung verarbeiten und nutzen.

(2) 1Dem Landesamt steht kein Weisungsrecht ge-
genüber Dienststellen der Polizei zu. 2Es darf die Dienst-
stellen der Polizei auch nicht im Wege der Amtshilfe um 
Maßnahmen ersuchen, zu denen es selbst nicht befugt 
ist.

Art. 6

Grundsatz der  
Verhältnismäßigkeit

(1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maß-
nahmen hat das Landesamt diejenige zu treffen, die den 
Einzelnen und die Allgemeinheit am wenigsten beein-
trächtigt.

(2) Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil füh-
ren, der zu dem erstrebten Erfolg erkennbar außer Ver-
hältnis steht.

(3) Eine Maßnahme ist nur zulässig, bis ihr Zweck 
erreicht ist oder sich zeigt, dass er nicht erreicht werden 
kann.

Art. 7

Nachvollziehbarkeit

(1) Die beim Landesamt geführten Dateien und Akten 
lassen die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung perso-
nenbezogener Daten in ihrer zeitlichen Reihenfolge nach-
vollziehbar, vollständig und dauerhaft erkennen.

(2) 1Die nach Abs. 1 über die Verarbeitung gespei-
cherten Daten werden ausschließlich verwendet zur 
Datenschutzkontrolle, zur Eigenüberwachung und um 
die Integrität und Sicherheit der personenbezogenen 
Daten sicherzustellen. 2Sie sind am Ende des Kalen-
derjahres, das dem Jahr ihrer Speicherung folgt, zu 
löschen, soweit nicht besondere Gründe der Geheim-
haltung oder des Geheimschutzes eine längere Frist 
gebieten.
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Kapitel 2

Nachrichtendienstliche Mittel

Art. 8

Anwendung nachrichtendienstlicher Mittel

(1) 1Das Landesamt darf bei der Erhebung von In-
formationen nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Methoden, Gegen-
stände und Instrumente zur verdeckten Informationsbe-
schaffung (nachrichtendienstliche Mittel), insbesondere 
Observationen, Bild- und Tonaufzeichnungen, Tarnpapie-
re und -kennzeichen, anwenden, soweit nicht die Art. 9 
bis 19 ihren Einsatz besonders regeln. 2Es darf die Mittel 
im Sinne von Satz 1 auch zum Schutz seiner Mitarbeiter, 
Einrichtungen, Gegenstände und Nachrichtenzugänge 
gegen sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche 
Tätigkeiten anwenden. 3Nachrichtendienstliche Mittel 
dürfen auch angewendet werden, wenn Dritte hierdurch 
unvermeidbar betroffen werden. 4Bei Sicherheitsüber-
prüfungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BVerfSchG) darf das 
Landesamt nur das Mittel der Tarnung von Mitarbeitern 
anwenden.

(2) 1Die zulässigen nachrichtendienstlichen Mittel 
sind in einer Dienstvorschrift zu benennen, die auch die 
Zuständigkeit für die Anordnung solcher Informations-
beschaffungen regelt und den Schutz des Kernbereichs 
privater Lebensgestaltung gewährleistet. 2Die Dienstvor-
schrift bedarf der Zustimmung des Staatsministeriums, 
das das Parlamentarische Kontrollgremium unterrichtet.

Art. 9

Verdeckter Einsatz technischer Mittel  
zur Wohnraumüberwachung

1Das Landesamt darf bei der Erhebung personen-
bezogener Daten im Schutzbereich von Art. 13 GG und 
Art. 106 Abs. 3 der Verfassung verdeckt technische Mittel 
einsetzen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen für 
eine dringende Gefahr für

1. den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder ei-
nes Landes,

2. Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder

3. Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im 
öffentlichen Interesse geboten ist.

2§ 3 Abs. 2 und die §§ 3a und 3b des Artikel 10-Gesetzes 
(G 10) finden entsprechende Anwendung mit der Maßga-
be, dass bei Zweifeln über die Verwertbarkeit eine Ent-
scheidung des für die Anordnung zuständigen Gerichts 
einzuholen ist.

Art. 10

Verdeckter Zugriff  
auf informationstechnische Systeme

(1) Das Landesamt darf nach Maßgabe des Art. 9 mit 
technischen Mitteln verdeckt auf informationstechnische 
Systeme zugreifen, um

1. Zugangsdaten und verarbeitete Daten zu erheben 
oder

2. zur Vorbereitung einer Maßnahme nach Nr. 1 spezifi-
sche Kennungen sowie den Standort eines informati-
onstechnischen Systems zu ermitteln.

(2) 1Durch technische Maßnahmen ist sicherzustel-
len, dass 

1. an dem informationstechnischen System nur Verän-
derungen vorgenommen werden, die für die Datener-
hebung unerlässlich sind, und 

2. die vorgenommenen Veränderungen bei Beendigung 
der Maßnahme soweit technisch möglich automati-
siert rückgängig gemacht werden.

2Das eingesetzte Mittel ist nach dem Stand der Technik 
gegen unbefugte Nutzung zu schützen. 3Kopierte Daten 
sind nach dem Stand der Technik gegen Veränderung, 
unbefugte Löschung und unbefugte Kenntnisnahme zu 
schützen.

Art. 11

Verfahren bei Maßnahmen  
nach den Art. 9 und 10

(1) 1Der Einsatz technischer Mittel nach den Art. 9 
und 10 bedarf einer richterlichen Anordnung. 2Bei Gefahr 
im Verzug kann die Behördenleitung oder ihre Vertretung 
die Anordnung treffen; eine richterliche Entscheidung ist 
unverzüglich nachzuholen.

(2) 1Die Anordnung ist auf höchstens einen Monat 
zu befristen. 2Verlängerungen um jeweils nicht mehr als 
einen weiteren Monat sind zulässig, soweit die Voraus-
setzungen der Anordnung fortbestehen. 3§ 4 Abs. 1, 2 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 3, § 10 Abs. 2 und 3, § 11 Abs. 1 
und 2 sowie § 12 Abs. 1 und 3 G 10 sind entsprechend 
anzuwenden; für den Verzicht auf die Kennzeichnung bei 
der Übermittlung sowie das Unterbleiben und die weite-
re Zurückstellung der Mitteilung an Betroffene gilt Abs. 1 
entsprechend. 4Eine Mitteilung kann auch auf Dauer un-
terbleiben, wenn überwiegende Interessen eines Betrof-
fenen entgegenstehen oder wenn die Identität oder der 
Aufenthaltsort eines Betroffenen nur mit unverhältnismä-
ßigem Aufwand zu ermitteln ist.
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(3) Daten aus Maßnahmen nach den Art. 9 und 10 
dürfen nur verwendet werden zur

1. Abwehr von Gefahren im Sinne von Art. 9 Satz 1,

2. Verhinderung und Verhütung von Straftaten im Sinne 
von § 100c Abs. 2 der Strafprozeßordnung (StPO) 
oder

3. Verfolgung von Straftaten, wenn die Voraussetzun-
gen der Strafprozeßordnung für die Datenerhebung 
bei der Erhebung vorgelegen haben und bei der 
Übermittlung noch vorliegen.

(4) 1Dient der Einsatz technischer Mittel nach den 
Art. 9 und 10 ausschließlich dem Schutz der für den Ver-
fassungsschutz bei einem Einsatz in Wohnungen tätigen 
Personen, erfolgt die Anordnung abweichend von Abs. 1 
durch die Behördenleitung oder ihre Vertretung. 2Eine 
anderweitige Verwendung der hierbei erlangten Erkennt-
nisse ist nur zulässig, wenn zuvor der Richter festgestellt 
hat, dass die Maßnahme rechtmäßig ist und die Voraus-
setzungen des Art. 9 Satz 1 vorliegen; Abs. 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. 3Im Übrigen sind die Daten unverzüglich 
zu löschen.

(5) 1Zuständig für richterliche Entscheidungen nach 
den Abs. 1 bis 4 ist das Amtsgericht am Sitz des Landes-
amts; über Beschwerden entscheidet das in § 120 Abs. 4 
Satz 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes bezeichnete 
Gericht. 2Für das Verfahren gelten die Vorschriften des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ent-
sprechend; die Rechtsbeschwerde ist ausgeschlossen.

Art. 12

Ortung von Mobilfunkendgeräten

(1) Das Landesamt darf technische Mittel zur Ermitt-
lung des Standorts eines aktiv geschalteten Mobilfunk-
endgeräts oder zur Ermittlung der Geräte- oder Karten-
nummer einsetzen, soweit tatsächliche Anhaltspunkte für 
eine schwerwiegende Gefahr für die von Art. 3 umfassten 
Schutzgüter vorliegen.

(2) § 3 Abs. 2 und die §§ 9 und 10 Abs. 1 bis 3 G 10 
gelten entsprechend.

Art. 13

Überwachung der Telekommunikation

(1) Um eine Maßnahme nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 G 10 
durchzuführen, darf das Landesamt unter den Vorausset-
zungen des § 3 G 10 mit technischen Mitteln verdeckt auf 
informationstechnische Systeme zugreifen, wenn

1. durch technische Maßnahmen sichergestellt ist, dass 
ausschließlich laufende Telekommunikation über-
wacht und aufgezeichnet wird, und

2. der Eingriff in das informationstechnische System 
notwendig ist, um die Überwachung und Aufzeich-
nung der Telekommunikation insbesondere auch in 
unverschlüsselter Form zu ermöglichen.

(2) Art. 10 Abs. 2 und die §§ 2, 3a bis 4, 9 bis 13, 
17 bis 20 G 10 sowie Art. 2 des Ausführungsgesetzes 
Art. 10-Gesetz (AGG 10) gelten entsprechend.

Art. 14

Auskunftsersuchen  
zu Telekommunikation und Telemedien

Das Landesamt darf Auskunft einholen

1. bei denjenigen, die geschäftsmäßig Telekommuni-
kationsdienste erbringen oder daran mitwirken, über 
die in § 113 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Telekommuni-
kationsgesetzes (TKG) in Bezug genommenen Da-
ten (§ 113 Abs. 2 TKG); für die Auskunft über die in 
§ 113 Abs. 1 Satz 2 TKG genannten Daten müssen 
die gesetzlichen Voraussetzungen für die konkret be-
absichtigte Nutzung der Daten im Zeitpunkt des Er-
suchens vorliegen,

2. bei denjenigen, die Telemedien anbieten oder daran 
mitwirken, über die in § 14 Abs. 1 des Telemedienge-
setzes (TMG) genannten Bestandsdaten (§ 14 Abs. 2 
TMG); § 113 Abs. 4 TKG findet entsprechende An-
wendung.

Art. 15

Auskunftsersuchen im Schutzbereich  
des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses

(1) Das Landesamt darf Auskünfte nach Art. 14 Nr. 1 
auch einholen, wenn hierzu anhand einer zu einem be-
stimmten Zeitpunkt zugewiesenen Internetprotokoll- 
Adresse automatisiert Verkehrsdaten ausgewertet wer-
den müssen (§ 113 Abs. 1 Satz 3 TKG).

(2) 1Das Landesamt darf Auskunft einholen bei

1. denjenigen, die geschäftsmäßig Postdiensteistungen 
erbringen und daran mitwirken, zu den Umständen 
des Postverkehrs,

2. denjenigen, die geschäftsmäßig Telekommunikati-
onsdienste erbringen oder daran mitwirken, zu Ver-
kehrsdaten nach § 96 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 TKG 
und
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3. denjenigen, die geschäftsmäßig Telemedien im Sin-
ne des Telemediengesetzes anbieten oder daran mit-
wirken, über

a) Merkmale zur Identifikation des Nutzers von Te-
lemedien,

b) Angaben über Beginn und Ende sowie über den 
Umfang der jeweiligen Nutzung und

c) Angaben über die vom Nutzer in Anspruch ge-
nommenen Telemedien,

soweit tatsächliche Anhaltspunkte für eine schwerwie-
gende Gefahr für die von Art. 3 umfassten Schutzgüter 
vorliegen. 2Im Fall des § 3 Abs. 1 Nr. 1 BVerfSchG gilt dies 
nur für Bestrebungen, die bezwecken oder auf Grund ih-
rer Wirkungsweise geeignet sind,

1. zu Hass- oder Willkürmaßnahmen gegen Teile der 
Bevölkerung aufzustacheln oder deren Menschen-
würde durch Beschimpfen, böswilliges Verächtlich-
machen oder Verleumden anzugreifen und dadurch 
die Bereitschaft zur Anwendung von Gewalt zu för-
dern und den öffentlichen Frieden zu stören oder

2. Gewalt anzuwenden oder vorzubereiten, einschließ-
lich dem Befürworten, Hervorrufen oder Unterstützen 
von Gewaltanwendung, auch durch Unterstützen von 
Vereinigungen, die Anschläge gegen Personen oder 
Sachen veranlassen, befürworten oder androhen.

(3) 1Das Landesamt darf bei den nach § 113a Abs. 1 
TKG Verpflichteten unter den Voraussetzungen des 
§ 113c Abs. 1 Nr. 2 TKG Auskünfte zu Verkehrsdaten 
nach § 113b TKG einholen. 2§ 3b G 10 gilt entsprechend.

(4) § 3 Abs. 2 G 10 gilt entsprechend mit der Maß-
gabe, dass die Auskünfte auch über Personen eingeholt 
werden dürfen, die die Leistung für den Verdächtigen in 
Anspruch nehmen.

Art. 16

Weitere Auskunftsersuchen

(1) Das Landesamt darf Auskunft einholen bei

1. Luftfahrtunternehmen sowie Betreibern von Com-
puterreservierungssystemen und Globalen Distribu-
tionssystemen für Flüge zu Namen und Anschriften 
von Kunden sowie zu Inanspruchnahme und Um-
ständen von Transportleistungen, insbesondere zum 
Zeitpunkt von Abfertigung und Abflug und zum Bu-
chungsweg,

2. Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten und 
Finanzunternehmen zu Konten, Konteninhabern und 

sonstigen Berechtigten sowie weiteren am Zahlungs-
verkehr Beteiligten und über Geldbewegungen und 
Geldanlagen, insbesondere über Kontostand und 
Zahlungsein- und -ausgänge, 

soweit tatsächliche Anhaltspunkte für eine schwerwie-
gende Gefahr für die von Art. 3 umfassten Schutzgüter 
vorliegen.

(2) Art. 15 Abs. 4 gilt entsprechend.

Art. 17

Verfahren bei Maßnahmen  
nach den Art. 14 bis 16

(1) 1Dem Verpflichteten ist es verboten, allein auf 
Grund eines Auskunftsersuchens einseitige Handlungen 
vorzunehmen, die für den Betroffenen nachteilig sind und 
die über die Erteilung der Auskunft hinausgehen, insbe-
sondere bestehende Verträge oder Geschäftsverbindun-
gen zu beenden, ihren Umfang zu beschränken oder ein 
Entgelt zu erheben oder zu erhöhen. 2Die Anordnung ist 
mit dem ausdrücklichen Hinweis auf dieses Verbot und 
darauf zu verbinden, dass das Auskunftsersuchen nicht 
die Aussage beinhaltet, dass sich die betroffene Person 
rechtswidrig verhalten hat oder ein darauf gerichteter Ver-
dacht bestehen müsse.

(2) 1Bei Maßnahmen nach Art. 15 Abs. 2 und 3 sowie 
Art. 16 sind die §§ 4, 9, 10, 11 Abs. 1 und 2, § 12 Abs. 1 
und 3, § 17 Abs. 3 G 10 sowie Art. 2 AGG 10 entspre-
chend anzuwenden. 2Abweichend von § 10 Abs. 3 G 10 
genügt eine räumlich und zeitlich hinreichende Bezeich-
nung der Telekommunikation, sofern anderenfalls die Er-
reichung des Zwecks der Maßnahme aussichtslos oder 
wesentlich erschwert wäre. 3Soweit dem Verpflichteten 
keine Entschädigung nach besonderen Bestimmungen 
zusteht, findet § 20 G 10 entsprechende Anwendung.

(3) 1Auf Auskünfte nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 sind 
die Vorgaben des § 8b Abs. 8 Satz 4 und 5  BVerfSchG 
anzuwenden. 2Für die Erteilung von Auskünften nach 
Art. 14 Nr. 2, Art. 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Art. 16 gilt die 
Nachrichtendienste-Übermittlungsverordnung.

Art. 18

Verdeckte Mitarbeiter

(1) Das Landesamt darf eigene Mitarbeiter unter ei-
ner ihnen verliehenen und auf Dauer angelegten Legen-
de (Verdeckte Mitarbeiter) einsetzen.

(2) 1Verdeckte Mitarbeiter dürfen weder zur Gründung 
von Bestrebungen nach Art. 3 noch zur steuernden Ein-
flussnahme auf derartige Bestrebungen eingesetzt wer-
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den. 2Sie dürfen in Personenzusammenschlüssen oder 
für diese tätig werden, auch wenn dadurch ein Straftatbe-
stand verwirklicht wird. 3Im Übrigen dürfen Verdeckte Mit-
arbeiter im Einsatz bei der Beteiligung an Bestrebungen 
solche Handlungen vornehmen, die

1. nicht in Individualrechte eingreifen,

2. von den an den Bestrebungen Beteiligten derart er-
wartet werden, dass sie zur Gewinnung und Siche-
rung der Nachrichtenzugänge unumgänglich sind, 
und

3. nicht außer Verhältnis zur Bedeutung des aufzuklä-
renden Sachverhalts stehen.

4Sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass ein Verdeckter Mitarbeiter rechtswidrig ei-
nen Straftatbestand von erheblicher Bedeutung verwirk-
licht hat, wird sein Einsatz unverzüglich beendet und die 
Strafverfolgungsbehörde unterrichtet. 5Über Ausnahmen 
von Satz 4 entscheidet die Behördenleitung oder ihre Ver-
tretung.

(3) Bei Einsätzen zur Erfüllung der Aufgabe nach 
Art. 3 Satz 2 gilt § 9a Abs. 3 BVerfSchG entsprechend.

(4) Für Mitarbeiter, die verdeckt Informationen in 
sozialen Netzwerken und sonstigen Kommunikations-
plattformen im Internet erheben, gelten die Abs. 2 und 3 
sowie § 9a Abs. 3 BVerfSchG entsprechend, auch wenn 
sie nicht unter einer auf Dauer angelegten Legende tätig 
werden.

Art. 19

Vertrauensleute

(1) Für den Einsatz von Privatpersonen, deren plan-
mäßige, dauerhafte Zusammenarbeit mit dem Landes-
amt Dritten nicht bekannt ist (Vertrauensleute), ist Art. 18 
Abs. 1 bis 3 entsprechend anzuwenden.

(2) 1Über die Verpflichtung von Vertrauensleuten ent-
scheidet die Behördenleitung oder ihre Vertretung. 2Als 
Vertrauensleute dürfen Personen nicht angeworben und 
eingesetzt werden, die

1. nicht voll geschäftsfähig, insbesondere minderjährig 
sind,

2. von den Geld- oder Sachzuwendungen für die Tätig-
keit auf Dauer als alleinige Lebensgrundlage abhän-
gen würden,

3. an einem Aussteigerprogramm teilnehmen,

4. Mitglied des Europäischen Parlaments, des Deut-

schen Bundestages, eines Landesparlaments oder 
Mitarbeiter eines solchen Mitglieds sind oder

5. im Bundeszentralregister mit einer Verurteilung we-
gen eines Verbrechens oder zu einer Freiheitsstrafe, 
deren Vollstreckung nicht zur Bewährung ausgesetzt 
worden ist, eingetragen sind.

3Die Behördenleitung oder ihre Vertretung kann eine 
Ausnahme von Satz 2 Nr. 5 zulassen, wenn die Ver-
urteilung nicht als Täter eines Totschlags (§§ 212, 213 
des Strafgesetzbuches) oder einer allein mit lebenslan-
ger Haft bedrohten Straftat erfolgt ist und der Einsatz 
zur Aufklärung von Bestrebungen unerlässlich ist, die 
auf die Begehung von in § 3 Abs. 1 G 10 oder § 100c 
Abs. 2 StPO bezeichneten Straftaten gerichtet sind. 4Im 
Falle einer Ausnahme nach Satz 3 ist der Einsatz nach 
höchstens sechs Monaten zu beenden, wenn er zur Er-
forschung der in Satz 3 genannten Bestrebungen nicht 
zureichend gewichtig beigetragen hat. 5Auch im Weite-
ren ist die Qualität der gelieferten Informationen fortlau-
fend zu bewerten.

Art. 20

Parlamentarische  
Kontrolle

(1) 1Das Staatsministerium unterrichtet das Parla-
mentarische Kontrollgremium nach dem Parlamentari-
schen Kontrollgremium-Gesetz (PKGG)

1. im Abstand von höchstens sechs Monaten durch 
einen Überblick insbesondere zu Anlass, Umfang, 
Dauer, Ergebnis und Kosten von Auskunftsersuchen 
nach den Art. 15 und 16,

2. in jährlichem Abstand durch einen Lagebericht zu

a) Maßnahmen nach den Art. 9, 10 und 12 und

b) dem Einsatz von Verdeckten Mitarbeitern und 
Vertrauensleuten nach den Art. 18 und 19.

2Das Parlamentarische Kontrollgremium erstattet dem 
Landtag jährlich einen Bericht über die Durchführung so-
wie Art, Umfang und Anordnungsgründe der Auskunfts-
ersuchen und Maßnahmen nach den Art. 9, 10, 12, 15 
und 16. 3Die Grundsätze des Art. 9 Abs. 1 PKGG sind zu 
beachten.

(2) Das Staatsministerium erstattet dem Parlamen-
tarischen Kontrollgremium des Bundes jährlich einen Be-
richt nach § 8b Abs. 10 Satz 1 BVerfSchG über die Durch-
führung von Maßnahmen nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
und 3; dabei ist insbesondere ein Überblick über Anlass, 
Umfang, Dauer, Ergebnis und Kosten der durchgeführten 
Maßnahmen zu geben.
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Kapitel 3

Datenverarbeitung

Art. 21

Löschung und Sperrung  
personenbezogener Daten

(1) 1Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn

1. ihre Speicherung unzulässig ist,

2. ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben nicht mehr 
erforderlich ist oder

3. seit der letzten gespeicherten relevanten Information 
15 Jahre vergangen sind, es sei denn, die zuständige 
Abteilungsleitung oder deren Vertretung trifft im Ein-
zelfall ausnahmsweise eine andere Entscheidung.

2Bei schriftlichen und elektronischen Akten erfolgt die Lö-
schung erst, wenn der gesamte Akt zu löschen ist. 3Für 
Informationen über Bestrebungen und Tätigkeiten von 
Minderjährigen gilt § 63 Abs. 1 des Bundeszentralregis-
tergesetzes entsprechend, es sei denn, dass nach Eintritt 
der Volljährigkeit weitere Erkenntnisse nach Art. 3 ange-
fallen sind.

(2) Personenbezogene Daten sind zu sperren, wenn 
eine Löschung

1. die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen be-
einträchtigen würde,

2. die Erfüllung des Untersuchungsauftrags eines ein-
gesetzten Untersuchungsausschusses des Deut-
schen Bundestags oder eines Landesparlaments 
beeinträchtigen würde oder

3. wegen der besonderen Art der Speicherung nicht 
oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 
möglich ist.

(3) 1Das Landesamt prüft bei der Einzelfallbearbei-
tung und nach festgesetzten Fristen, ob gespeicherte 
personenbezogene Daten zu berichtigen oder zu löschen 
sind. 2Die Frist beträgt längstens fünf Jahre, bei Daten 
über Minderjährige längstens zwei Jahre.

Art. 22

Errichtungsanordnung

(1) 1Für den erstmaligen Einsatz einer automatisier-
ten Datei, in der personenbezogene Daten verarbeitet 
werden, trifft das Landesamt in einer Errichtungsanord-

nung, die der Zustimmung des Staatsministeriums be-
darf, die in § 14 Abs. 1 BVerfSchG genannten Festlegun-
gen. 2Nach der Zustimmung des Staatsministeriums ist 
die Errichtungsanordnung dem Landesbeauftragten für 
den Datenschutz mitzuteilen. 3Werden in der automati-
sierten Datei personenbezogene Daten verarbeitet, die 
der Kontrolle der nach Art. 2 AGG 10 gebildeten Kommis-
sion unterliegen, ist die Errichtungsanordnung auch der 
Kommission mitzuteilen. 4Das Gleiche gilt für wesentliche 
Änderungen des Verfahrens.

(2) Das Landesamt hat in angemessenen Abständen 
die Notwendigkeit der Weiterführung oder Änderung sei-
ner Dateien zu prüfen.

(3) 1Im Rahmen des § 1 Abs. 3 BVerfSchG darf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne von 
Art. 5 Abs. 1 Satz 1 durch das Landesamt nach Maßgabe 
der Vorschriften dieses Kapitels auch in einer beim Bun-
desamt für Verfassungsschutz geführten Datei erfolgen. 
2Die näheren Einzelheiten sind in einer schriftlichen Ver-
einbarung zwischen dem Landesamt und dem Bundes-
amt für Verfassungsschutz zu regeln.

Art. 23

Auskunft

(1) 1Das Landesamt erteilt dem Betroffenen auf An-
trag, in dem ein besonderes Interesse an einer Auskunft 
dargelegt ist, kostenfrei Auskunft über die zu seiner Per-
son gespeicherten Daten. 2Legt der Betroffene nach Auf-
forderung ein besonderes Interesse nicht dar, entscheidet 
das Landesamt über den Antrag nach pflichtgemäßem 
Ermessen. 3Die Auskunft erstreckt sich nicht auf

1. die Herkunft der Daten und die Empfänger von Über-
mittlungen und

2. Daten, die nicht strukturiert in automatisierten Da-
teien gespeichert sind, es sei denn, der Betroffene 
macht Angaben, die das Auffinden der Daten ermög-
lichen, und der für die Erteilung der Auskunft erfor-
derliche Aufwand steht nicht außer Verhältnis zu dem 
vom Betroffenen geltend gemachten Informationsin-
teresse.

4Das Landesamt bestimmt das Verfahren, insbesondere 
die Form der Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem 
Ermessen.

(2) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit durch 
sie

1. eine Gefährdung der Erfüllung der Aufgaben zu be-
sorgen ist,

2. Nachrichtenzugänge gefährdet sein können oder die 
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Ausforschung des Erkenntnisstandes oder der Ar-
beitsweise des Landesamts zu befürchten ist,

3. die öffentliche Sicherheit gefährdet oder sonst dem 
Wohl des Bundes oder eines Landes ein Nachteil be-
reitet würde oder

4. Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung preisge-
geben werden, die nach einer Rechtsvorschrift oder 
ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der über-
wiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, ge-
heim gehalten werden müssen.

(3) 1Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf 
keiner Begründung. 2Sie enthält einen Hinweis auf die 
Rechtsgrundlage für das Fehlen der Begründung und da-
rauf, dass sich der Betroffene an den Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz wenden kann. 3Mitteilungen des 
Landesbeauftragten an den Betroffenen dürfen ohne Zu-
stimmung des Landesamts keine Rückschlüsse auf den 
Kenntnisstand des Landesamts zulassen.

Kapitel 4

Übermittlungsvorschriften

Art. 24

Informationsübermittlung  
durch öffentliche Stellen

(1) 1Die Behörden, Gerichte hinsichtlich ihrer Regis-
ter, sonstigen öffentlichen Stellen des Freistaates Bayern 
sowie die Gemeinden, Gemeindeverbände und sonsti-
gen der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts haben 
dem Landesamt die ihnen bei Erfüllung ihrer Aufgaben 
bekanntgewordenen Informationen einschließlich perso-
nenbezogener Daten auch ohne vorheriges Ersuchen 
des Landesamts zu übermitteln, wenn tatsächliche An-
haltspunkte dafür bestehen, dass die Informationen für 
die Erfüllung der Aufgaben des Landesamts erforderlich 
sein können. 2Die Übermittlung kann auch durch Einsicht-
nahme des Landesamts in Akten und Dateien der jewei-
ligen öffentlichen Stelle erfolgen, soweit die Übermittlung 
in sonstiger Weise den Zweck der Maßnahme gefährden 
oder einen übermäßigen Aufwand erfordern würde. 3Über 
die Einsichtnahme in amtlich geführte Dateien führt das 
Landesamt einen Nachweis, aus dem der Zweck und die 
eingesehene Datei hervorgehen; die Nachweise sind ge-
sondert aufzubewahren, gegen unberechtigten Zugriff zu 
sichern und am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr 
ihrer Erstellung folgt, zu löschen.

(2) 1Das Landesamt überprüft die übermittelten Infor-
mationen nach ihrem Eingang unverzüglich darauf, ob sie 
für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind. 2Er-

gibt die Prüfung, dass die Informationen nicht erforderlich 
sind, werden sie unverzüglich gelöscht. 3Die Löschung 
kann unterbleiben, wenn die Trennung von anderen In-
formationen, die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich 
sind, nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand erfolgen 
kann; in diesem Fall dürfen die nicht erforderlichen Infor-
mationen nicht verwendet werden.

Art. 25

Informationsübermittlung  
durch das Landesamt

(1) Das Landesamt darf Informationen einschließlich 
personenbezogener Daten, auch wenn sie mit nachrich-
tendienstlichen Mitteln erhoben wurden, an inländische 
öffentliche Stellen übermitteln, wenn der Empfänger die 
Informationen benötigt

1. zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung oder sonst für Zwecke der öffentlichen Si-
cherheit oder der Strafverfolgung,

2. zur Erfüllung anderer ihm zugewiesener Aufgaben, 
sofern er dabei auch zum Schutz der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung beizutragen oder Ge-
sichtspunkte der öffentlichen Sicherheit oder auswär-
tige Belange zu würdigen hat, insbesondere

a) im Rahmen der Überprüfung der Verfassungs-
treue von Personen, die sich um Einstellung in 
den öffentlichen Dienst bewerben, mit deren Ein-
willigung,

b) in Ordensverfahren zur Verleihung des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland – 
mit Ausnahme der Verdienstmedaille – und des 
Bayerischen Verdienstordens oder

c) bei einer im besonderen öffentlichen Interesse 
liegenden Überprüfung von Personen mit deren 
Einwilligung.

(2) 1Informationen, die mit nachrichtendienstlichen 
Mitteln erhoben wurden, dürfen an die Staatsanwalt-
schaften, die Finanzbehörden nach § 386 Abs. 1 der Ab-
gabenordnung, die Polizeien, die mit der Steuerfahndung 
betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden, die 
Behörden des Zollfahndungsdienstes sowie andere Zoll-
dienststellen, soweit diese Aufgaben nach dem Bundes-
polizeigesetz wahrnehmen, nur übermittelt werden

1. zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden Gefahr 
für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes oder für Leib, Leben, Gesundheit oder 
Freiheit einer Person oder für Sachen von erhebli-
chem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse 
geboten ist,
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2. zur Verhinderung, sonstigen Verhütung oder Verfol-
gung von Straftaten von erheblicher Bedeutung oder

3. wenn der Empfänger die Informationen auch mit ei-
genen Befugnissen in gleicher Weise hätte erheben 
können.

2Unter den Voraussetzungen des § 20 Abs. 1 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 2 Satz 1 BVerfSchG ist das Landesamt zur 
Übermittlung verpflichtet.

(3) Das Landesamt darf Informationen im Sinne des 
Abs. 1 auch übermitteln an

1. Dienststellen der Stationierungsstreitkräfte, soweit 
die Bundesrepublik Deutschland dazu im Rahmen 
des Art. 3 des Zusatzabkommens zu dem Abkommen 
zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages 
über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich 
der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten 
ausländischen Truppen vom 3. August 1959 (BGBl. 
1961 II S. 1183, 1218) in der jeweils geltenden Fas-
sung verpflichtet ist,

2. ausländische öffentliche Stellen sowie an über- und 
zwischenstaatliche Stellen, wenn die Übermittlung 
zur Wahrung erheblicher Sicherheitsinteressen des 
Empfängers erforderlich ist, es sei denn, auswärtige 
Belange der Bundesrepublik Deutschland stehen der 
Übermittlung entgegen,

3. nicht-öffentliche Stellen, wenn dies zum Schutz der 
von Art. 3 umfassten Rechtsgüter erforderlich ist und 
das Staatsministerium der Übermittlung zugestimmt 
hat; die Zustimmung kann auch für eine Mehrzahl 
von gleichartigen Fällen vorweg erteilt werden.

(4) 1Soweit Informationen übermittelt werden, die 
mit Maßnahmen nach den Art. 9 oder 10 gewonnen wur-
den, gilt Art. 11 Abs. 1 entsprechend. 2Der Empfänger 
darf die Informationen nur zu dem Zweck verwenden, zu 
dem sie ihm übermittelt worden sind. 3Der Empfänger 
ist auf die Verwendungsbeschränkung und in den Fäl-
len des Abs. 3 darauf hinzuweisen, dass das Landesamt 
sich vorbehält, um Auskunft über die Verwendung der 
Daten zu bitten.

(5) Zur Übermittlung nach den Abs. 1 bis 3 ist auch 
das Staatsministerium befugt; Abs. 4 gilt entsprechend.

Art. 26

Verfassungsschutz  
durch Aufklärung der Öffentlichkeit

(1) Um die Öffentlichkeit einschließlich der Wirtschaft 
bereits im Vorfeld einer Gefährdung der von Art. 3 um-
fassten Schutzgüter in die Lage zu versetzen, Art und 

Ausmaß möglicher Gefahren zu erkennen und diesen in 
angemessener Weise entgegenzuwirken, informiert das 
Landesamt über

1. Bestrebungen und Tätigkeiten nach Art. 3, soweit 
hinreichend gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte 
hierfür vorliegen, und

2. Gefahren, die allgemein von Bestrebungen und Tä-
tigkeiten nach Art. 3 ausgehen, sowie dabei zum Ein-
satz kommende Strategien und Taktiken.

(2) Abs. 1 gilt für das Staatsministerium entspre-
chend, das mindestens einmal jährlich einen zusammen-
fassenden Bericht insbesondere zu aktuellen Entwicklun-
gen veröffentlicht.

(3) Bei der Information nach den Abs. 1 und 2 dürfen 
auch personenbezogene Daten bekanntgegeben wer-
den, wenn die Bekanntgabe für das Verständnis des Zu-
sammenhanges oder der Darstellung von Bestrebungen 
und Tätigkeiten nach Art. 3 erforderlich ist und die Inter-
essen der Allgemeinheit das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen überwiegen.

Art. 27

Übermittlungsverbote

(1) Die Übermittlung von Informationen nach diesem 
Kapitel unterbleibt, wenn

1. erkennbar ist, dass unter Berücksichtigung der Art 
der Informationen und ihrer Erhebung die schutzwür-
digen Interessen des Betroffenen das Interesse der 
Allgemeinheit oder des Empfängers an der Übermitt-
lung überwiegen,

2. überwiegende Sicherheitsinteressen, insbesonde-
re Gründe des Quellenschutzes oder des Schutzes 
operativer Maßnahmen, dies erfordern oder

3. besondere gesetzliche Regelungen entgegenstehen; 
die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheim-
haltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen 
Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vor-
schriften beruhen, bleibt unberührt.

(2) 1Ein Überwiegen im Sinne von Abs. 1 Nr. 1 und 2 
liegt nicht vor, soweit die Übermittlung von Informationen 
erforderlich ist zur 

1. Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für den Bestand 
oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes 
oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder 
für Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung 
im besonderen öffentlichen Interesse geboten ist, 
oder
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2. Verfolgung einer auch im Einzelfall besonders 
schwer wiegenden Straftat im Sinne von § 100c 
Abs. 2 StPO,

es sei denn, dass durch die Übermittlung eine unmittel-
bare Gefährdung von Leib oder Leben einer Person zu 
besorgen ist und diese Gefährdung nicht abgewendet 
werden kann. 2Die Entscheidung trifft in den Fällen von 
Satz 1 die Behördenleitung oder ihre Vertretung, die 
unverzüglich das Staatsministerium unterrichtet. 3Das 
Staatsministerium unterrichtet das Parlamentarische 
Kontrollgremium.

Teil 3

Schlussvorschriften

Art. 28

Anwendbarkeit  
des Bayerischen Datenschutzgesetzes

Bei der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben finden 
die Art. 6, 10, 12 Abs. 1 bis 7, Art. 15 Abs. 5 bis 8, Art. 16 
bis 23 und 26 bis 28 des Bayerischen Datenschutzgeset-
zes keine Anwendung.

Art. 29

Einschränkung von Grundrechten

Auf Grund dieses Gesetzes können die Grundrech-
te der Versammlungsfreiheit, auf Unverletzlichkeit der 
Wohnung und das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis 
(Art. 8 Abs. 1, Art. 10 und 13 GG, Art. 106 Abs. 3, Art. 112 
und 113 der Verfassung) eingeschränkt werden.

Art. 29a

Änderung weiterer Vorschriften

(1) Das Ausführungsgesetz Art. 10-Gesetz (AGG 10) 
vom 11. Dezember 1984 (GVBl. S. 522, BayRS 12-2-I), 
das zuletzt durch § 1 Nr. 16 der Verordnung vom 22. Juli 
2014 (GVBl. S. 286) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. Art. 4 wird aufgehoben.

2. Art. 5 wird wie folgt geändert:

a) In  Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung gestrichen.

b) Abs. 2 wird aufgehoben.

(2) Das Bayerische Sicherheitsüberprüfungsge-
setz (BaySÜG) vom 27. Dezember 1996 (GVBl. S. 509, 
BayRS 12-3-I), das zuletzt durch § 1 Nr. 17 der Verord-
nung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu Art. 39 wird durch folgende Anga-
be ersetzt:

„Art. 39 (aufgehoben)“.

b) Die Angabe zu Art. 41 wird durch folgende Anga-
be ersetzt: 

„Art. 41 (aufgehoben)“.

2. In Art. 3 Abs. 5 Satz 3 werden die Wörter „des Geset-
zes über das Landesstrafrecht und das Verordnungs-
recht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung – Landesstraf- und Verordnungsgesetz – 
LStVG – (BayRS 2011-2-I), zuletzt geändert durch 
§ 9 des Gesetzes vom 24. April 2001 (GVBl S. 140),“ 
durch die Wörter „des Landesstraf- und Verordnungs-
gesetzes“ ersetzt.

3. In Art. 5 Abs. 3 werden die Wörter „nach Art. 3 Abs. 2 
Nr. 1 und Nr. 2 des Bayerischen Verfassungsschutz-
gesetzes (BayVSG)“ gestrichen.

4. In Art. 26 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „nach Art. 3 
Abs. 1 BayVSG“ gestrichen.

5. Art. 28 Abs. 7 wird wie folgt geändert:

a) In Halbsatz 1 wird die Angabe „Art. 11 BayVSG“ 
durch die Wörter „Art. 23 des Bayerischen Ver-
fassungsschutzgesetzes (BayVSG)“ ersetzt.

b) In Halbsatz 2 wird die Angabe „Art. 11 Abs. 1 
Satz 2 BayVSG“ durch die Angabe „Art. 23 
Abs. 1 Satz 1 BayVSG“ ersetzt.

6. In Art. 32 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe „Art. 14 
Abs. 4 BayVSG“ durch die Angabe „Art. 25 Abs. 3 
Nr. 3 BayVSG“ ersetzt.

7. In Art. 38 wird die Angabe „Art. 4 Abs. 3, Art. 6 Abs. 1 
bis 3, Art. 9, 10, 11, 13, 16 und 17 des Bayerischen 
Verfassungsschutzgesetzes“ durch die Angabe 
„Art. 6, 8, 22 bis 24, 27 und 28 BayVSG“ ersetzt.

8. Die Art. 39 und 41 werden aufgehoben.

9. Art. 42 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung gestrichen.
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b) Abs. 2 wird aufgehoben.

(3) Das Parlamentarische Kontrollgremium-Gesetz 
(PKGG) vom 8. November 2010 (GVBl. S. 722, BayRS 
12-4-I), das durch § 1 Nr. 19 der Verordnung vom 22. Juli 
2014 (GVBl. S. 286) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. In Art. 1 Abs. 1 wird die Angabe „Art. 6b Abs. 7 und 
Art. 6h“ durch die Angabe „Art. 20“ ersetzt.

2. Art. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „ , nach 
Maßgabe der Art. 6 Abs. 1 und Art. 6h BayVSG“ 
durch die Wörter „sowie nach Maßgabe der 
Art. 8 Abs. 2 Satz 2 und Art. 20 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 BayVSG“ ersetzt.

b) In Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „Art. 6b Abs. 7 
BayVSG“ durch die Angabe „Art. 20 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 BayVSG“ ersetzt.

3. Art. 11 wird aufgehoben.

4. Art. 12 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „ , Außerkrafttre-
ten“ gestrichen.

b) In  Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung gestrichen.

c) Abs. 2 wird aufgehoben.

Art. 30

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 2016 in Kraft.

(2) Mit Ablauf des 31. Juli 2016 tritt das Bayerische 
Verfassungsschutzgesetz (BayVSG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. April 1997 (GVBl. S. 70, 
BayRS 12-1-I), das zuletzt durch § 1 Nr. 15 der Verord-
nung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geändert worden 
ist, außer Kraft. 

München, den 12. Juli 2016

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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702-2-W

Bayerisches Gesetz  
zum Schutz der Berufsbezeichnung Ingenieurin und Ingenieur  

(Bayerisches Ingenieurgesetz – BayIngG)1

vom 12. Juli 2016

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

Inhaltsübersicht

Art. 1 Anwendungsbereich
Art. 2 Geschützte Berufsbezeichnung
Art. 3 Genehmigung bei Ausbildung im Ausland 
Art. 4  Ausgleichsmaßnahmen
Art. 5 Zuständige Stelle 
Art. 6 Ordnungswidrigkeiten
Art. 6a Folgeänderung
Art. 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Art. 1

Anwendungsbereich

1Ingenieurinnen und Ingenieure wenden ihr an einer 
Hochschule erworbenes technisches Wissen auf dem 
Fundament der Naturwissenschaften an. 2Ihre berufli-
chen Tätigkeiten erfolgen auf akademischem Niveau und 
umfassen insbesondere die technische, technisch-wis-
senschaftliche und technisch-wirtschaftliche Beratung, 
Entwicklung, Planung, Betreuung, Kontrolle und Prüfung 
sowie Sachverständigentätigkeit und Forschungsaufga-
ben mit wissenschaftlichen Methoden und Instrumenten.

Art. 2

Geschützte Berufsbezeichnung

(1) Die Berufsbezeichnung Ingenieurin oder Ingeni-
eur allein oder in einer Wortverbindung darf führen, 

1. wer ein grundständiges Studium an einer staatlichen 
oder staatlich anerkannten deutschen Hochschule 
mit Erfolg abgeschlossen hat

a) in einer technisch-naturwissenschaftlichen 
Fachrichtung,

b) das eine Regelstudienzeit von mindestens 
sechs Semestern in Vollzeit aufweist und mit 
dem bei Anwendung des ECTS-Systems min-

destens 180 Punkte erworben werden können 
und

c) in dem die Bereiche Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik überwiegen; 
diese Voraussetzung gilt nicht für das Führen 
der Berufsbezeichnung ausschließlich in der 
Wortverbindung Wirtschaftsingenieurin oder 
Wirtschaftsingenieur durch Personen, die ein 
grundständiges Studium des Wirtschaftsingeni-
eurwesens absolviert haben,

2. wer nach Ausbildung im Ausland die Genehmigung 
hierzu erhalten hat,

3. wer nach dem Recht eines anderen Landes der Bun-
desrepublik Deutschland hierzu berechtigt ist oder

4. wer bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes hierzu be-
rechtigt war.

(2) 1Die Berufsbezeichnung nach Abs. 1 darf im Na-
men oder in der Firma einer Gesellschaft geführt werden, 
wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder des Vorstands 
oder der Geschäftsführung zur Führung der Berufsbe-
zeichnung berechtigt sind. 2Abs. 1 Nr. 4 gilt bis zu einer 
Änderung des Gesellschafterbestands entsprechend.

Art. 3

Genehmigung bei Ausbildung im Ausland

(1) 1Die Genehmigung gemäß Art. 2 Abs. 1 Nr. 2 wird 
erteilt, wenn die antragstellende Person über einen im 
Ausland erworbenen Ausbildungsnachweis verfügt, der 
gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes sowie des 
Bayerischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes 
(BayBQFG) als gleichwertig mit den in Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 
normierten Anforderungen anzuerkennen ist. 2Keine An-
wendung finden die Art. 13c und 14 BayBQFG. 

(2) 1Wenn der Ingenieurberuf im Ausbildungsstaat 
nicht reglementiert ist und der Ausbildungsstaat Mit-
glieds- oder Vertragsstaat im Sinne des Art. 5 Abs. 6 
Satz 3 BayBQFG ist, so ist unbeschadet der weiteren 
Voraussetzungen des Art. 9 BayBQFG erforderlich, dass 
die antragstellende Person 

1. den Ingenieurberuf in den vorhergehenden zehn 

___________________
1 Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG, 

zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/55/EU.
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Jahren in einem Mitglieds- oder Vertragsstaat ein 
Jahr lang in Vollzeit oder während einer entspre-
chenden Gesamtdauer in Teilzeit ausgeübt hat und 

2. einen Ausbildungsnachweis besitzt, der bescheinigt, 
dass die Person auf die Ausübung des Ingenieurbe-
rufs vorbereitet wurde.

2Die Berufserfahrung gemäß Satz 1 Nr. 1 ist nicht erfor-
derlich, wenn der Ausbildungsnachweis gemäß Satz 1 
Nr. 2 einen reglementierten Ausbildungsgang im Sinne 
des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2005/36/EG be-
stätigt.

(3) Ausbildungsgänge oder -nachweise im Sinne 
der Art. 3 Abs. 3 und Art. 12 der Richtlinie 2005/36/EG 
stehen Ausbildungsnachweisen aus Mitglieds- oder Ver-
tragsstaaten gleich.  

(4) Ausbildungsnachweise, die unbeschadet Abs. 3 
nicht in Mitglieds- oder Vertragsstaaten erworben wur-
den, müssen ein den Anforderungen gemäß Art. 2 Abs. 1 
Nr. 1 entsprechendes Studium bestätigen. 

Art. 4

Ausgleichsmaßnahmen

(1) Art. 11 BayBQFG findet unbeschadet Art. 3 
Abs. 3 nur in Bezug auf Berufsqualifikationen, die in ei-
nem Mitglieds- oder Vertragsstaat erworben wurden, An-
wendung.  

(2) Abweichend von Art. 11 Abs. 3 BayBQFG muss 
die antragstellende Person 

1. nach Wahl der zuständigen Stelle entweder einen 
Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung mit 
Erfolg absolvieren, wenn sie lediglich eine Qualifika-
tion nach Art. 11 Buchst. b der Richtlinie 2005/36/EG 
besitzt, oder 

2. sowohl einen Anpassungslehrgang als auch eine 
Eignungsprüfung mit Erfolg absolvieren, wenn sie 
lediglich eine Qualifikation nach Art. 11 Buchst. a der 
Richtlinie 2005/36/EG besitzt. 

(3) 1Das Staatsministerium für Wirtschaft und Me-
dien, Energie und Technologie (Staatsministerium) wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere zu 
den Ausgleichsmaßnahmen einschließlich des Verfah-
rens und der zu erhebenden Gebühren zu regeln. 2Die 
Ingenieurekammer-Bau kann im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit die in Satz 1 genannten Bestimmungen durch 
Satzung treffen; die Satzung bedarf der Genehmigung 
des Staatsministeriums. 3In den Fällen der Sätze 1 und 
2 bedarf das Staatsministerium jeweils des Einverneh-
mens des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, 

Wissenschaft und Kunst. 

Art. 5

Zuständige Stelle

(1) 1Zuständige Stelle im Sinne dieses Gesetzes ist 

1. für antragstellende Personen, deren Ausbildungs-
nachweise einer der Fachrichtungen Bauinge-
nieurwesen, Gebäude- und Versorgungstechnik  
oder Vermessungswesen zuzuordnen sind, die Bay-
erische Ingenieurekammer-Bau, 

2. im Übrigen die Regierung von Schwaben. 

2Bestehen Zweifel über die zuständige Stelle, entschei-
det hierüber die Regierung von Schwaben.

(2) Die Aufsicht über die Ingenieurekammer-Bau 
führt im Anwendungsbereich dieses Gesetzes das 
Staatsministerium.

Art. 6

Ordnungswidrigkeiten

Mit Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro 
kann belegt werden, wer ohne nach Art. 2 dieses Ge-
setzes berechtigt zu sein, die Berufsbezeichnung Ingeni-
eurin oder Ingenieur allein oder in einer Wortverbindung 
führt.

Art. 6a

Folgeänderung

Art. 2 Abs. 4 Nr. 1 des Bayerischen Berufsqualifikati-
onsfeststellungsgesetzes (BayBQFG) vom 24. Juli 2013 
(GVBl. S. 439, BayRS 800-21-2-A), das zuletzt durch § 1 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 497) 
geändert worden ist, wird aufgehoben.

Art. 7

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 20. Juli 2016 in Kraft.

(2) Art. 2 Abs. 2 Satz 2 tritt mit Ablauf des 20. Juli 
2018 außer Kraft.

(3) Mit Ablauf des 19. Juli 2016 tritt das Ingenieurge-
setz (IngG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung 
(BayRS 702-2-W) veröffentlichten bereinigten Fassung, 
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das zuletzt durch § 1 Nr. 353 der Verordnung vom 22. Juli 
2014 (GVBl. S. 286) geändert worden ist, außer Kraft.

München, den 12. Juli 2016

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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2251-4-S/W , 2251-11-S/W , 2015-1-1-V

Gesetz  
zur Änderung des  

Bayerischen Mediengesetzes und des  
Gesetzes zur Ausführung des  
Rundfunkstaatsvertrags, des  

Jugendmedienschutz-Staatsvertrags,  
des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags

vom 12. Juli 2016

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des Bayerischen Mediengesetzes

Das Bayerische Mediengesetz (BayMG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 2003 (GVBl. 
S. 799, BayRS 2251-4-S/W), das zuletzt durch Gesetz 
vom 8. Dezember 2015 (GVBl. S. 434) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu Art. 34 wird wie folgt gefasst:

„Vielfaltssicherung in Kabelanlagen“.

b) Die Angabe zu Art. 40 wird wie folgt gefasst:

„Übergangsvorschrift“.

c) In der Angabe zu Art. 41 werden die Wörter 
„ , Übergangsregelungen, Zuständigkeitsrege-
lung“ gestrichen. 

2. In Art. 4 Satz 2 wird das Wort „Verbreitungsgebiets“ 
durch das Wort „Versorgungsgebiets“ ersetzt.

3. Art. 11 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Darüber hinaus hat die Landeszentrale ins-
besondere folgende Aufgaben:

1. sie fördert unter Beachtung der Vorgaben von 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und in Abstimmung mit den 
Maßnahmen im Rahmen der Richtlinien für die 
bayerische Film- und Fernsehförderung freie mit-
telständische Film- und Fernsehproduktionen,

2. sie führt Untersuchungen und Erhebungen zu 
Fragen der Programminhalte, insbesondere der 

Qualität, der Wirtschaftlichkeit und der Akzep-
tanz von Rundfunkprogrammen durch,

3. sie wirkt auf die Archivierung von Programmen 
privater Anbieter hin,

4. sie leistet einen Beitrag zur

a) Aus- und Fortbildung von Fachkräften für 
den Medienbereich,

b) Vermittlung eines verantwortungsbewussten 
Gebrauchs der Medien, insbesondere zur 
Medienerziehung und Medienpädagogik,

c) Vernetzung von Medienunternehmen zur Si-
cherung und Weiterentwicklung der digitalen 
Medien in Bayern.“

4. Art. 25 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2; Satz 2 wird auf-
gehoben und die Satznummerierung im bisheri-
gen Satz 1 wird gestrichen.

c) Der bisherige Abs. 4 wird durch die folgenden 
Abs. 3 und 4 ersetzt:

„(3) 1Ein Programm mit mehreren Anbietern 
auf einer Übertragungskapazität soll nur dann 
genehmigt werden, wenn die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit, die programmliche, technische, 
organisatorische und finanzielle Zusammenar-
beit der Anbieter und ein zusätzlicher Beitrag 
zur Meinungsvielfalt zu erwarten sind. 2Für eine 
Übertragungskapazität kann eine Anbietergesell-
schaft oder -gemeinschaft gebildet werden.

(4) 1Die Zusammenarbeit benachbarter Sen-
destandorte und an Standorten mit mehreren 
Übertragungskapazitäten kann die Landeszent-
rale nur aus wichtigem Grund untersagen. 2Die 
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Landeszentrale bescheinigt auf Antrag eines 
beteiligten Anbieters, wenn sie unter den derzei-
tigen Gegebenheiten keine Veranlassung sieht, 
die Zusammenarbeit nach Satz 1 zu untersa-
gen.“

d) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„2Die vorherrschende Meinungsmacht wird 
vermutet, wenn neben den Rundfunkpro-
grammen, an denen ein Anbieter beteiligt ist, 
nicht mindestens ein weiteres, vergleichbar 
meinungsrelevantes Rundfunkprogramm 
eines anderen Anbieters im überwiegenden 
Teil des Versorgungsgebiets zu empfangen 
ist.“

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und wird 
wie folgt geändert:

aaa)  In Nr. 1 wird das Wort „plurale“ ge-
strichen.

bbb)  In Nr. 3 werden die Wörter „und Pro-
grammrichtlinien, die der Vielfalt der 
Meinungen und Belange im Versor-
gungsgebiet Rechnung tragen“ ge-
strichen.

ccc)  In Nr. 4 werden nach dem Wort 
„Programmbeirats“ die Wörter „ent-
sprechend den Grundsätzen des 
§ 32 des Rundfunkstaatsvertrags“ 
eingefügt.

cc) Der bisherige Satz 3 wird aufgehoben.

e) Die Abs. 6 bis 9 werden aufgehoben.

f) Der bisherige Abs. 10 wird Abs. 6 und wird wie 
folgt gefasst:

„(6) Wer zu einem Anbieter im Verhältnis 
eines verbundenen Unternehmens entspre-
chend § 15 des Aktiengesetzes steht oder in 
anderer Weise auf das Angebot des Anbieters 
maßgeblichen Einfluss nehmen kann, steht be-
züglich der Anwendung des Abs. 5 dem Anbie-
ter gleich.“

g) Der bisherige Abs. 11 wird aufgehoben.

h) Der bisherige Abs. 12 wird Abs. 7; die Wörter 
„nach Abs. 4 Satz 4 gebildete“ werden gestri-
chen.

i) Der bisherige Abs. 13 wird Abs. 8.

5. Art. 26 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1.  der Anbieter seinen Sitz oder 
Wohnsitz in Deutschland, ei-
nem sonstigen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder 
einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum 
hat und der Anbieter oder die 
zu seiner Vertretung berech-
tigten Personen gerichtlich un-
beschränkt zur Verantwortung 
gezogen werden können,“.

bbb)  In Nr. 2 wird der Schlusspunkt durch 
ein Komma ersetzt. 

ccc) Nr. 3 wird aufgehoben.

ddd)  Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 3 und 
das Wort „Verbreitungsgebiet“ wird 
durch das Wort „Versorgungsge-
biet“ ersetzt.

eee) Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 4.

bb) Die Sätze 2 bis 4 werden wie folgt gefasst:

„2Die Genehmigung kann versagt werden, 
wenn ausreichende Übertragungskapazitä-
ten nicht zur Verfügung stehen. 3Eine Aus-
wahl zwischen mehreren Bewerbern erfolgt 
nach pflichtgemäßem Ermessen; hierbei 
berücksichtigt die Landeszentrale insbe-
sondere den örtlichen Bezug der Angebo-
te zum Versorgungsgebiet, deren Beiträge 
zur Meinungsvielfalt und die Einbringung 
von kulturellen, kirchlichen, sozialen und 
wirtschaftlichen Inhalten. 4Werden bisher 
in analoger Technik genutzte terrestrische 
Übertragungskapazitäten frei, und wird für 
die Übertragung von Hörfunkprogrammen 
digitale Technik genutzt, sind diejenigen An-
bieter vorrangig zu berücksichtigen, die ihr 
Programm bislang in analoger Technik ver-
breitet haben.“

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) 1Die Genehmigung wird unbefristet er-
teilt. 2Genehmigungen, die vor dem 1. Septem-
ber 2016 befristet erteilt wurden, gelten als unbe-
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fristet erteilt. 3Die Genehmigung kann – in Fällen 
des Satzes 2 auch nachträglich für die Zeit nach 
Ablauf der ursprünglichen Befristungsdauer – 
nach pflichtgemäßem Ermessen mit Auflagen 
und Nebenbestimmungen versehen werden. 
4Die Zuweisung von Übertragungskapazitäten 
erfolgt befristet.“

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Rundfunkprogram-
men“ durch das Wort „Hörfunkprogrammen“ 
ersetzt und die Wörter „ab 1. Januar 2002“ 
werden gestrichen.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Satz 1 gilt nicht für Hörfunkprogramme, die 
analoge Übertragungskapazitäten nutzen.“

d) Die Abs. 4 und 5 werden durch folgenden Abs. 4 
ersetzt:

„(4) 1Die Genehmigung muss widerrufen 
oder eingeschränkt werden, wenn und soweit 
nachträglich die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 
Satz 1 entfallen sind und auch durch Anordnun-
gen nach Art. 16 nicht sichergestellt werden 
können. 2Die Genehmigung kann auch widerru-
fen werden, wenn sich die Inhaber- und Beteili-
gungsverhältnisse eines Anbieters seit Erteilung 
der Genehmigung maßgeblich verändert haben 
und nachteilige Auswirkungen auf die Ausge-
wogenheit und Meinungsvielfalt zu besorgen 
sind. 3Die Genehmigung von analog terrestrisch 
verbreiteten Hörfunkprogrammen kann auch wi-
derrufen werden, wenn diese nicht auch digital 
verbreitet werden.“

e) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 5 und wie folgt 
geändert:

aa) In Satz 1 Satzteil nach Nr. 2 wird die Anga-
be „Art. 25 Abs. 5 bis 10“ durch die Angabe 
„Art. 25 Abs. 5 und 6“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Abs. 5“ durch die 
Angabe „Abs. 4“ ersetzt.

f) Es wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6) Art. 25 Abs. 8 gilt entsprechend.“

6. Art. 29 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„3Mitzuteilen ist auch, wenn

1. ein Anbieter mit einem anderen Unternehmen im 
Sinn von § 15 des Aktiengesetzes verbunden ist, 

2. eine dritte natürliche oder juristische Person auf 
das Angebot des Anbieters maßgeblichen Ein-
fluss nehmen kann oder 

3. eine Zusammenarbeit der in Art. 25 Abs. 4 ge-
nannten Art vereinbart werden soll.“

7. In Art. 30 Satz 4 wird die Angabe „Art. 25 Abs. 13“ 
durch die Angabe „Art. 25 Abs. 8“ ersetzt.

8. In Art. 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 wird das Wort „Ver-
breitungsgebiet“ durch das Wort „Versorgungsgebiet“ 
ersetzt.

9. Es wird folgender Art. 34 eingefügt:

„Art. 34

Vielfaltssicherung in Kabelanlagen

Zur Sicherung eines ausgewogenen und vielfäl-
tigen Programmangebots werden ab dem 1. Januar 
2019 Rundfunkprogramme und Telemedien in Kabel-
anlagen ausschließlich in digitaler Technik verbreitet.“

10. In Art. 36 Abs. 1 Satz 1 wird die Bezeichnung „BR-
alpha“ durch die Bezeichnung „ARD-alpha“ ersetzt.

11. Art. 40 wird wie folgt gefasst:

„Art. 40

Übergangsvorschrift

(1) Art. 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 gilt vom 1. Januar 
2013 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2016 mit der 
Maßgabe, dass die Förderung aus Eigenmitteln der 
Landeszentrale im Rahmen des Art. 23 erfolgt.

(2) 1Die Amtszeit der zum 1. Mai 2011 entsand-
ten Mitglieder des Medienrats endet abweichend von 
Art. 13 Abs. 3 Satz 1 mit Ablauf des 30. April 2017. 
2Art. 13 Abs. 3 Satz 5 bleibt unberührt.“

12. Art. 41 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Wörter „ , Über-
gangsregelungen, Zuständigkeitsregelung“ ge-
strichen.

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Satznummerierung in Satz 1 wird gestri-
chen.

bb) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben.

c) Die Abs. 2 bis 6 werden durch den folgenden 
Abs. 2 ersetzt:
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„(2) Außer Kraft treten: 

1. Art. 23 mit Ablauf des 31. Dezember 2016,

2. Art. 40 Abs. 2 mit Ablauf des 31. Mai 2017 
und

3. Art. 36 mit Ablauf des 31. Dezember 2018.“

§ 2

Änderung des Gesetzes zur Ausführung  
des Rundfunkstaatsvertrags,  

des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags  
und des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags

Das Gesetz zur Ausführung des Rundfunkstaats-
vertrags, des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags und 
des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags (AGStV Rundf, 
 Jumedsch, Rundfbeitr) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 477, 
480, BayRS 2251-11-S/W), das zuletzt durch § 1 Nr. 293 
der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Gesetz zur Ausführung  
rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(Ausführungsgesetz Rundfunk – AGRf)“.

2. Art. 1 erhält folgende Fassung:

„Art. 1

Zuständige Behörde im Sinn von § 59 Abs. 2 des 
Rundfunkstaatsvertrags ist 

1. hinsichtlich der für Telemedien geltenden Be-
stimmungen des Rundfunkstaatsvertrags die 
Bayerische Landeszentrale für neue Medien 
(Landeszentrale),

2. im Übrigen die Regierung von Mittelfranken.“

3. In Art. 2 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „Bayerische 

Landeszentrale für neue Medien (Landeszentrale)“ 
durch das Wort „Landeszentrale“ ersetzt.

4. In Art. 4 Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „Art. 2“ 
durch die Wörter „den Art. 1 und 2“ ersetzt.

5. In Art. 5 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „von Art. 2“ 
durch die Wörter „der Art. 1 und 2“ ersetzt.

6. Es wird folgender Art. 9 angefügt:

„Art. 9

Der BITKOM Bundesverband Informationswirt-
schaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. 
entsendet ein Mitglied gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 
Buchst. q Doppelbuchst. bb, Abs. 3 Satz 2 des ZDF-
Staatsvertrags in den Fernsehrat des Zweiten Deut-
schen Fernsehens (ZDF).“

§ 3

Änderung der Zuständigkeitsverordnung

In § 90 Abs. 3 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) 
vom 16. Juni 2015 (GVBl. S. 184, BayRS 2015-1-1-V), 
die zuletzt durch Verordnung vom 8. März 2016 (GVBl. 
S. 42) geändert worden ist, wird die Angabe „Nrn. 13 bis“ 
durch die Angabe „Nr. 28 und“ ersetzt.

§ 4

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 1. September 2016 in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 Nr. 6 mit Wirkung vom 
1. Juli 2016 in Kraft.

München, den 12. Juli 2016

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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2012-2-1-1-I

Verordnung  
zur Änderung der  

Verordnung zur Durchführung des  
Polizeiorganisationsgesetzes

vom 21. Juni 2016

Auf Grund des Art. 4 Abs. 4 des Polizeiorgani-
sationsgesetzes (POG) in der in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 2012-2-1-I) veröffentlich-
ten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Art. 10b 
Abs. 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2015 (GVBl. 
S. 178) geändert worden ist, verordnet das Baye-
rische Staatsministerium des Innern, für Bau und 
Verkehr:

§ 1

Die Anlage 1 der Verordnung zur Durchführung des 
Polizeiorganisationsgesetzes (DVPOG) vom 10. März 
1998 (GVBl. S. 136, BayRS 2012-2-1-1-I), die zuletzt 
durch Verordnung vom 7. März 2014 (GVBl. S. 105) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nr. 4.1.1 wird aufgehoben.

2. Die bisherige Nr. 4.1.2 wird Nr. 4.1.1.

3. Nr. 4.24.1 wird aufgehoben.

4. Nr. 6.15.1 wird aufgehoben.

5. Nr. 7.7 wird aufgehoben.

6. Die bisherigen Nrn. 7.8 bis 7.29 werden die Nrn. 7.7 
bis 7.28.

7. Nr. 7.29.1 wird aufgehoben.

8. Die bisherigen Nrn. 7.30 bis 7.44 werden die 
Nrn. 7.29 bis 7.43.

9. Nr. 9.4 wird wie folgt gefasst:

„9.4 Polizeiinspektion Augsburg Ost“.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2016 in Kraft.

München, den 21. Juni 2016

Bayerisches Staatsministerium 
des Innern, für Bau und Verkehr

Joachim  H e r r m a n n ,  Staatsminister
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2230-1-1-1-K

Schulordnung für schulartübergreifende Regelungen an Schulen in Bayern  
(Bayerische Schulordnung – BaySchO)

vom 1. Juli 2016

Auf Grund des Art. 46 Abs. 4 Satz 3, des Art. 52 
Abs. 2 Satz 3, Abs. 4 und 5 Satz 5, des Art. 53 Abs. 4 
Satz 2 und Abs. 6, des Art. 54 Abs. 1 bis 3, des Art. 56 
Abs. 2 Nr. 2, des Art. 58 Abs. 1 und 6, des Art. 62 Abs. 9, 
des Art. 65 Abs. 1 Satz 4, des Art. 68, des Art. 69 Abs. 8, 
des Art. 84 Abs. 1, des Art. 85 Abs. 1a Satz 3, des Art. 89 
Abs. 1, des Art. 100 Abs. 2, des Art. 116 Abs. 4 und des 
Art. 122 Abs. 1 des Bayerischen Gesetzes über das Er-
ziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl. 
S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K), das zuletzt durch § 1 
des Gesetzes vom 23. Juni 2016 (GVBl. S. 102) geändert 
worden ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst:

Inhaltsübersicht

Teil 1

Allgemeines

§  1  Geltungsbereich

Teil 2

Schulgemeinschaft

Kapitel 1

Schulleiterin und Schulleiter

§  2 Schulleiterin und Schulleiter

Kapitel 2

Lehrkräfte, Lehrerkonferenz, Ausschüsse

§  3  Aufgaben 
§  4  Sitzungen
§  5  Einberufung
§  6  Beschlussfassung
§  7  Ausschüsse, Klassenkonferenz

Kapitel 3

Schülerinnen  
und Schüler

§  8  Klassensprecherinnen und Klassensprecher
§  9   Schülersprecherinnen und Schülersprecher,   

Schülerausschuss 
§ 10  Verbindungslehrkräfte, Schülermitverantwortung 

§ 11   Schülermitverantwortung auf Stadt-, Landkreis- und 
 Bezirksebene, schulübergreifende Zusammenarbeit 

Kapitel 4

Erziehungsberechtigte

§ 12   Zusammenarbeit der Schule mit den Erziehungsberech-
tigten

§ 13  Wahl der Klassenelternsprecherin oder des Klasseneltern-
sprechers

§ 14   Wahl des Elternbeirats und des gemeinsamen Eltern-
beirats

§ 15  Aufgaben und Geschäftsgang der Elternvertretungen
§ 16  Amtszeit und Mitgliedschaft der Elternvertretungen

Kapitel 5

Schulforum und  
Verbundausschuss

§ 17 Schulforum
§ 18 Verbundausschuss 

Teil 3

Allgemeiner Schulbetrieb

§ 19  Stundenplan, Unterrichtszeit
§ 20  Teilnahme, Befreiung, Beurlaubung
§ 21   Schülerfirmen, Betriebspraktika und sonstige Praxismaß-

nahmen
§ 22 Beaufsichtigung
§ 23  Verbot von Rauschmitteln, Sicherstellung von Gegen-

ständen
§ 24 Erhebungen
§ 25   Finanzielle Abwicklung sonstiger Schulveranstaltungen
§ 26 Sammlungen und Spenden
§ 27 Religiöse Erziehung, Religions- und Ethikunterricht
§ 28  Hausaufgaben
§ 29  Schülerinnen und Schüler ohne ständigen festen Auf-

enthalt
§ 30 Beendigung des Schulbesuchs

Teil 4

Individuelle Unterstützung,  
Nachteilsausgleich  
und Notenschutz

§ 31 Grundsatz
§ 32 Individuelle Unterstützung
§ 33 Nachteilsausgleich
§ 34 Notenschutz
§ 35 Zuständigkeit
§ 36 Verfahren
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Teil 5

Schülerunterlagen

§ 37 Schülerunterlagen
§ 38 Verwendung
§ 39 Weitergabe 
§ 40 Aufbewahrung
§ 41 Einsichtnahme
§ 42 Auflösung, Zusammenlegung oder Teilung einer Schule

Teil 6

Schulaufsicht

§ 43 Schulaufsicht
§ 44 Härtefallklausel

Teil 7

Schlussbestimmungen

§ 44a Übergangsvorschriften
§ 45 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Anlage Modus-Maßnahmen

Teil 1

Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich

1Diese Schulordnung gilt, soweit sie der Aufsicht des 
Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst (Staatsministerium) unterliegen, für alle öf-
fentlichen Schulen und die staatlich anerkannten Ersatz-
schulen mit dem Charakter einer öffentlichen Schule. 2Für 
staatlich genehmigte und staatlich anerkannte Ersatz-
schulen gilt diese Schulordnung im Rahmen der Art. 90, 
92 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 und Art. 93 des Bayerischen 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
(BayEUG), für letztere darüber hinaus im Rahmen des 
Art. 100 Abs. 2 BayEUG. 

Teil 2

Schulgemeinschaft

Kapitel 1

Schulleiterin und Schulleiter 
(vergleiche Art. 57, 84 und 85 BayEUG)

§ 2

Schulleiterin und Schulleiter

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter trägt die pä-
dagogische, organisatorische und rechtliche Gesamtver-
antwortung.

(2) 1Vorbehaltlich anderweitiger Regelungen ent-
scheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter insbeson-
dere

1. über die Durchführung und Verbindlichkeit von sons-
tigen Schulveranstaltungen,

2. über den Erlass einer Hausordnung,

3. über Sammelbestellungen im schulischen Interesse, 

4. über die Verbreitung von gedruckten oder digitalen 
Schriften und Plakaten im schulischen Interesse und

5. im Einvernehmen mit dem Aufwandsträger über die 
Zulässigkeit von Bild-, Film-, Fernseh- und Tonauf-
nahmen in der Schule.

2Bei schulübergreifenden sonstigen Schulveranstaltun-
gen treffen die unmittelbar zuständigen Schulaufsichtsbe-
hörden die Entscheidung im Einvernehmen. 3Anderweiti-
ge Mitwirkungsrechte, wie etwa nach dem Bayerischen 
Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, dem Bayerischen 
Personalvertretungsgesetz oder den Schulordnungen, 
bleiben unberührt.

Kapitel 2

Lehrkräfte, Lehrerkonferenz, Ausschüsse 
(vergleiche Art. 51, 53, 58 und 59 BayEUG)

§ 3

Aufgaben 

(1) Die Lehrerkonferenz beschließt im Rahmen ihrer 
Aufgaben nach Art. 58 Abs. 3 und 4 BayEUG auch über 

1. Widersprüche gegen Verwaltungsakte mit Ausnah-
me von Widersprüchen gegen Verwaltungsakte an 
Grundschulen, Mittelschulen und Förderschulen, 

2. Beschwerden von grundsätzlicher Bedeutung gegen 
allgemeine Unterrichts- und Erziehungsmaßnahmen 
der Schule mit Ausnahme von Aufsichtsbeschwerden 
gegen die Schule und von Dienstaufsichtsbeschwer-
den,

3. sonstige Schulveranstaltungen, die die gesamte 
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Schule betreffen.

(2) 1Die Lehrerkonferenz entscheidet über die Durch-
führung von Modus-Maßnahmen nach der Anlage sowie 
die hierfür erforderlichenfalls nötigen Abweichungen von 
den Schulordnungen. 2Die Maßnahmen können an die 
Besonderheiten der jeweiligen Schulart angepasst wer-
den. 3Die Entscheidung ist zuvor innerhalb der Schulge-
meinschaft zu erörtern und das Einvernehmen des Auf-
wandsträgers oder des Aufgabenträgers im Sinne des 
Art. 1 des Schulwegkostenfreiheitsgesetzes (SchKfrG) 
herzustellen, wenn dessen Belange berührt werden. 

§ 4

Sitzungen

(1) 1Die Sitzungen der Lehrerkonferenz sind nicht 
öffentlich. 2Sie sind außerhalb der regelmäßigen Unter-
richtszeit, in Ausnahmefällen an Nachmittagen mit wenig 
Unterricht, durchzuführen.

(2) 1Die Mitglieder der Lehrerkonferenz sind verpflich-
tet, an den Sitzungen teilzunehmen. 2Das vorsitzende 
Mitglied kann Lehrkräfte von der Teilnahme an einzelnen 
Sitzungen ganz oder teilweise befreien, insbesondere 
wenn diese 

1. zur Unterrichtserteilung an mehreren Schulen einge-
setzt werden oder

2. mit weniger als der Hälfte der Unterrichtspflichtzeit 
tätig sind.

(3) 1Das vorsitzende Mitglied kann Dritte zur Bera-
tung einzelner Tagesordnungspunkte in der Lehrerkon-
ferenz hinzuziehen. 2In Angelegenheiten, die in die Zu-
ständigkeit des Elternbeirats fallen, ist der Elternbeirat 
anzuhören. 3Auf die Rechte nach Art. 88 Abs. 3 Satz 2 
und 3 BayEUG sind die Betroffenen rechtzeitig hinzuwei-
sen.

(4) 1Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu er-
stellen. 2Die Mitglieder der Lehrerkonferenz haben das 
Recht, die Niederschrift einzusehen, die nach Abs. 3 Hin-
zugezogenen nur hinsichtlich der Tagesordnungspunkte, 
zu denen sie hinzugezogen wurden. 3Die Niederschrift ist 
acht Jahre aufzubewahren.

§ 5

Einberufung

(1) 1Die Lehrerkonferenz wird bei Bedarf, mindes-
tens jedoch zweimal im Schuljahr, einberufen. 2Sie muss 
innerhalb von 14 Tagen einberufen werden, wenn min-
destens ein Viertel der Mitglieder oder die Schulaufsichts-

behörde unter Angabe der zu beratenden Gegenstände 
dies verlangt.

(2) 1Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzung sind den 
Mitgliedern sowie dem Elternbeirat mindestens eine Wo-
che vor Beginn schriftlich oder durch Aushang in der an 
der Schule üblichen Weise bekannt zu geben. 2In drin-
genden Fällen kann die Frist unterschritten werden.

(3) 1Jedes Mitglied kann die Behandlung zusätzlicher 
Tagesordnungspunkte beantragen. 2Die zusätzlichen 
Tagesordnungspunkte werden in die Tagesordnung auf-
genommen, wenn das vorsitzende Mitglied oder mindes-
tens ein Viertel der Mitglieder der Lehrerkonferenz dem 
zustimmen.

§ 6

Beschlussfassung

(1) 1Die Lehrerkonferenz ist beschlussfähig, wenn 
sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und 
die Mehrheit der zur Teilnahme verpflichteten Mitglieder 
anwesend ist. 2Wird die Lehrerkonferenz zum zweiten 
Mal zur Behandlung desselben Gegenstands zusammen-
gerufen, so ist sie insoweit ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Anwesenden beschlussfähig.

(2) 1Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Lehrer-
konferenz. 2Bei Besorgnis der Befangenheit gilt Art. 21 
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes ent-
sprechend. 

(3) 1Die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
sind mit Ausnahme der nach Art. 88 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 
BayEUG eingeschalteten Mitglieder bei den Abstimmun-
gen zur Stimmabgabe verpflichtet. 2Beschlüsse werden 
in offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst. 3Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des vorsitzenden Mitglieds den Ausschlag. 

4Besteht an beruflichen Schulen mehr als die Hälfte der 
Mitglieder der Lehrerkonferenz aus nebenamtlich tätigen 
oder mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen Unter-
richtspflichtzeit beschäftigten Lehrkräften, sind Beschlüs-
se nur wirksam, wenn sie auch von der Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen der hauptamtlich tätigen oder der 
mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Unterrichts-
pflichtzeit beschäftigten Lehrkräfte unterstützt werden.

§ 7

Ausschüsse, Klassenkonferenz 
(vergleiche Art. 53 Abs. 4 und  
Art. 58 Abs. 1 Satz 3 BayEUG)

(1) 1Die Lehrerkonferenz kann Ausschüsse bilden. 
2Stets gebildet werden die Ausschüsse nach den Abs. 2 
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und 3, unter den Voraussetzungen des Art. 58 Abs. 1 
Satz 3 BayEUG auch nach den Abs. 4 und 5.

(2) 1Die Klassenkonferenz hat auch über die pädago-
gische Situation der Klasse und einzelner Schülerinnen 
und Schüler sowie über größere Veranstaltungen und 
Projekte der jeweiligen Klasse zu beraten. 2An Abend-
gymnasien, Kollegs und Abendrealschulen nimmt die 
Lehrerkonferenz die Aufgaben der Klassenkonferenz 
wahr.

(3) Dem Kassenprüfungsausschuss gehören drei 
Mitglieder der Lehrerkonferenz an.

(4) Dem Lehr- und Lernmittelausschuss gehören 
die Schulleiterin oder der Schulleiter als vorsitzendes 
Mitglied sowie für jedes an der Schule erteilte Fach die 
Fachbetreuerin oder der Fachbetreuer oder eine von der 
Lehrerkonferenz gewählte Lehrkraft an. 

(5) Dem Disziplinarausschuss gehören neben der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter als vorsitzendem Mit-
glied und dem ständigen Vertreter sieben weitere Mit-
glieder an, die zusammen mit einer ausreichenden Zahl 
von Ersatzmitgliedern von der Lehrerkonferenz gewählt 
werden. 

(6) 1Für das Verfahren gelten die Bestimmungen für 
die Lehrerkonferenz entsprechend. 2Der Disziplinaraus-
schuss berät und entscheidet stets mit der vollen Zahl 
seiner Mitglieder.

Kapitel 3

Schülerinnen und Schüler 
(vergleiche Art. 62 und 63 BayEUG)

§ 8

Klassensprecherinnen und Klassensprecher

(1) 1Über das Wahlverfahren von Klassensprecherin-
nen und Klassensprechern entscheidet der Schüleraus-
schuss im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter. 2Die Wahl findet innerhalb von vier Wochen 
nach Unterrichtsbeginn statt. 

(2) 1Ein Mitglied der Schülervertretung scheidet bei 
Verlust der Wählbarkeitsvoraussetzungen, bei schriftli-
chem Verlangen seiner Erziehungsberechtigten oder bei 
Rücktritt aus seinem Amt aus. 2In diesem Fall findet für 
den Rest des Schuljahres eine Neuwahl statt. 

(3) Für Jahrgangsstufensprecherinnen und Jahr-
gangsstufensprecher an Gymnasien sowie an Berufs-
fachschulen für Musik gelten die Abs. 1 und 2 entspre-
chend.

(4) 1Soweit der sonderpädagogische Förderbedarf 
der Schülerinnen und Schüler dies erfordert, sind diese 
bei der Festlegung der Verfahrensfragen durch die Schu-
le zu unterstützen. 2An Förderschulen für den Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung kann die Lehrerkon-
ferenz mit Zustimmung des Elternbeirats beschließen, 
dass auf Grund der Schwere des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs der Schülerinnen und Schüler auf die Wahl 
von Klassensprecherinnen und Klassensprechern ver-
zichtet wird. 

(5) 1An Berufsschulen und diesen entsprechenden 
Schulen zur sonderpädagogischen Förderung bilden die 
Klassensprecherinnen und Klassensprecher der an den 
einzelnen Tagen anwesenden Klassen eine Klassenspre-
cherversammlung. 2Die Klassensprecherinnen und Klas-
sensprecher von Klassen, die an mehreren Tagen in der 
Woche anwesend sind, gehören der Klassensprecherver-
sammlung des Wochentags an, den die Schulleiterin oder 
der Schulleiter unter Berücksichtigung einer gleichmäßi-
gen Aufteilung bestimmt.

(6) An beruflichen Schulen sind die Klassensprecher-
versammlungen so zu legen, dass alle Klassenspreche-
rinnen und Klassensprecher teilnehmen können, ohne 
dass der praktische Teil der Ausbildung mehr als notwen-
dig unterbrochen werden muss.

§ 9

Schülersprecherinnen und  
Schülersprecher, Schülerausschuss

(1) 1Die Schülersprecherinnen und Schülersprecher 
werden jeweils für ein Schuljahr gewählt. 2Die Wahl findet 
innerhalb von zwei Wochen nach der Wahl der Klassen-
sprecherinnen und Klassensprecher statt. 3Die Schüler-
sprecherinnen und Schülersprecher führen die Geschäfte 
bis zur Wahl der neuen Schülersprecherinnen und Schü-
lersprecher weiter. 

(2) 1An zweijährigen Fachschulen und den Berufs-
fachschulen für Fremdsprachenberufe werden die Schü-
lersprecherin oder der Schülersprecher, an Fachakade-
mien die Sprecherin oder der Sprecher der Studierenden 
und jeweils ein Stellvertreter gewählt. 2Sie nehmen die 
Aufgaben des Schülerausschusses wahr. 3Abs. 1 gilt ent-
sprechend.

(3) 1An Berufsschulen und diesen entsprechenden 
Schulen zur sonderpädagogischen Förderung wählt die 
Klassensprecherversammlung für jeden Schultag die 
Tagessprecherinnen oder Tagessprecher. 2Diese bilden 
den Tagessprecherausschuss. 3An Außenstellen werden 
eigene Einrichtungen der Schülervertretung eingerichtet. 
4§ 8 Abs. 1 gilt entsprechend. 5Die Tagessprecheraus-
schüsse können einen Schülerausschuss bilden; Abs. 1 
gilt entsprechend. 6Wird ein solcher nicht gebildet, nimmt 
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der Tagessprecherausschuss die Aufgaben und Rechte 
des Schülerausschusses wahr. 

(4) § 8 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 4 gilt entspre-
chend. 

§ 10

Verbindungslehrkräfte, Schülermitverantwortung 

(1) 1Über das Wahlverfahren von Verbindungslehr-
kräften entscheidet der Schülerausschuss im Einverneh-
men mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter. 2Im Fall 
des § 8 Abs. 4 erfolgt die Wahl durch die Lehrerkonferenz.

(2) 1Die Durchführung von sonstigen Schulveranstal-
tungen und die Bildung von Arbeitsgruppen im Rahmen 
der Schülermitverantwortung sind der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter unter Angabe des Zwecks, der Beteilig-
ten und der Leitung rechtzeitig anzuzeigen. 2Sie unterlie-
gen der Aufsicht der Schule.

(3) Die Verbreitung schriftlicher Mitteilungen im Rah-
men der Schülermitverantwortung an die Schülerinnen 
und Schüler ist nach Genehmigung nur dem Schüleraus-
schuss gestattet.

(4) 1Aufwendungen der Schülermitverantwortung 
können durch Zuwendungen Dritter oder durch Einnah-
men aus sonstigen Schulveranstaltungen finanziert wer-
den, sofern sie nicht mit Bedingungen verknüpft sind, 
die der Aufgabe der Schülermitverantwortung widerspre-
chen. 2Die Schülerzeitung wird aus dem Verkaufserlös, 
aus Anzeigenwerbung und aus Zuwendungen Dritter fi-
nanziert. 3Über die Zuwendungen und Einnahmen sowie 
deren Verwendung ist ein geeigneter Nachweis zu führen.

(5) Die Aufgaben und Rechte der Schülermitverant-
wortung erstrecken sich auf Angelegenheiten der Schü-
lerinnen und Schüler in der praktischen Ausbildung nur 
insoweit, als die Schule dafür Verantwortung trägt und 
§ 21 Abs. 2 Satz 1 und 2 nicht entgegensteht.

§ 11 

Schülermitverantwortung auf Stadt-, Landkreis- und 
Bezirksebene, schulübergreifende Zusammenarbeit

(1) 1Die Schülersprecherinnen und Schülersprecher 
an Mittelschulen wählen spätestens drei Wochen nach ih-
rer Wahl aus ihrer Mitte für die jeweilige Stadt bzw. den 
jeweiligen Landkreis je eine Stadt- bzw. Landkreisschüler-
sprecherin oder einen Stadt- bzw. Landkreisschülerspre-
cher und jeweils einen Stellvertreter. 2Die Amtszeit beträgt 
jeweils ein Jahr. 3Über das Wahlverfahren entscheiden die 
jeweiligen Schülersprecherinnen und Schülersprecher im 
Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde. 

(2) 1Die Wahl der Bezirksschülersprecherinnen und 
Bezirksschülersprecher nach Art. 62 Abs. 6 BayEUG fin-
det statt

1. im Bereich der Mittelschulen spätestens drei Wochen 
nach der Wahl der Stadt- und Landkreisschülerspre-
cherinnen und der Stadt- und Landkreisschülerspre-
cher nach Abs. 1, 

2. im Bereich der Gymnasien, Realschulen, Förder-
schulen und beruflichen Schulen spätestens einen 
Monat nach der Wahl der Schülersprecherinnen und 
Schülersprecher.

2Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie § 8 Abs. 4 Satz 1 gelten ent-
sprechend. 

(3) 1Für die Durchführung der Wahlen, den Erfah-
rungsaustausch und die Erörterung von Wünschen und 
Anregungen richten die Schulaufsichtsbehörden für 
ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich – mit Ausnah-
me auf Schulamtsebene im Bereich der Förderschulen 
– jeweils Aussprachetagungen für die jeweiligen Schü-
lervertretungen nach den Abs. 1 und 2 ein, an welchen 
die Verbindungslehrkräfte teilnehmen sollen, soweit dies 
erforderlich ist. 2Die jeweiligen Schülervertretungen nach 
den Abs. 1 und 2 übernehmen unbeschadet der Gesamt-
leitung durch die Schulaufsichtsbehörde den Vorsitz und 
geben Informationen an die nachgeordneten Schüler-
vertretungen mit Zustimmung der Schulaufsichtsbehör-
de weiter. 3Aussprachetagungen können auch zum Er-
fahrungsaustausch für Mitglieder von Schülerzeitungen 
durchgeführt werden.

(4) 1Die Schülervertretungen mehrerer Schulen kön-
nen gemeinsame sonstige Schulveranstaltungen durch-
führen oder auf andere Weise zusammenarbeiten. 2So-
weit Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung 
oder für Kinderpflege und Sozialpflege organisatorisch 
und räumlich miteinander verbunden sind, kann auf An-
trag der Schule mit Genehmigung der Schulaufsichtsbe-
hörde eine gemeinsame Schülermitverantwortung gebil-
det werden. 3Im Übrigen sind Zusammenschlüsse von 
Schülervertretungen mehrerer Schulen unzulässig.

Kapitel 4

Erziehungsberechtigte 
(vergleiche Art. 64 bis 68, 74 und 76 BayEUG)

§ 12

Zusammenarbeit der Schule mit den 
Erziehungsberechtigten

(1) 1Der Zusammenarbeit der Schule mit den Erzie-
hungsberechtigten dienen insbesondere Elternsprech-
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stunden, Elternsprechtage, Klassenelternversammlun-
gen und Elternversammlungen. 2Die Durchführung von 
allgemeinen Veranstaltungen, die die Zusammenarbeit 
von Schule und Erziehungsberechtigten betreffen, bedarf 
des Einvernehmens des Elternbeirats.

(2) 1Die Erziehungsberechtigten haben das Recht 
auf eine angemessene Beratung in Elternsprechstunden 
und mindestens einen Elternsprechtag, an dem alle Lehr-
kräfte den Erziehungsberechtigten zur Verfügung stehen. 
2Elternsprechtage und Elternversammlungen sind außer-
halb der regelmäßigen Unterrichtszeit so anzusetzen, 
dass berufstätigen Erziehungsberechtigten der Besuch in 
der Regel möglich ist.

(3) Eine Klassenelternversammlung ist einzuberufen, 
wenn dies ein Viertel der Erziehungsberechtigten einer 
Klasse beantragt. 

§ 13

Wahl der Klassenelternsprecherin oder 
des Klassenelternsprechers 

(1) Wenn nach Art. 64 Abs. 2 Satz 1 BayEUG Klas-
senelternsprecher gewählt werden, dann wählen die 
Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler 
einer Klasse aus ihrer Mitte die Klassenelternsprecherin 
oder den Klassenelternsprecher sowie einen Stellvertre-
ter. 

(2) 1Über Ort, Zeit und Verfahren der Wahl entschei-
det der Elternbeirat. 2Die Entscheidung nach Satz 1 er-
folgt im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter. 3Besteht an der Schule kein Elternbeirat, ent-
scheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter. 4Das Wahl-
verfahren wird in einer Wahlordnung geregelt, die den 
allgemeinen demokratischen Grundsätzen entsprechen 
muss. 5Die Wahlen sollen innerhalb von zwei Wochen 
nach Unterrichtsbeginn durchgeführt werden. 

(3) 1Wahlberechtigt sind alle Erziehungsberechtigten. 

2Für jedes Kind der Klasse kann nur eine Stimme abge-
geben werden. 3Dies kann durch jeden der Erziehungs-
berechtigten erfolgen. 4Wählbar sind die Wahlberechtig-
ten mit Ausnahme der Mitglieder der Lehrerkonferenz. 
5Eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberech-
tigter kann nur in einer Klasse Klassenelternsprecherin 
oder Klassenelternsprecher sein.

(4) 1Die Erziehungsberechtigten einer Schülerin oder 
eines Schülers können eine andere volljährige Person, 
die die Schülerin oder den Schüler tatsächlich erzieht, 
ermächtigen, an der Wahl teilzunehmen. 2In diesem Fall 
steht diese für die Dauer der Ermächtigung einer oder ei-
nem Erziehungsberechtigten gleich. 3Die Ermächtigung 
muss der Schule vor der Wahl in schriftlicher Form vorlie-
gen. 4Diese gilt für die Dauer einer Amtszeit.

(5) 1Über die Wahl wird eine Niederschrift angefertigt. 
2Diese enthält den wesentlichen Gang der Wahl und die 
Feststellung des Wahlergebnisses.

(6) 1An Gymnasien, Realschulen und Wirtschafts-
schulen kann von Abs. 1 abgewichen werden. 2Abs. 2 
Satz 2, 3 und 5 findet keine Anwendung.

§ 14

Wahl des Elternbeirats und des  
gemeinsamen Elternbeirats

(1) 1Wahlberechtigt für die Wahl zum Elternbeirat 
sind alle Erziehungsberechtigten, die wenigstens ein 
Kind haben, das die betreffende Schule besucht, die 
früheren Erziehungsberechtigten volljähriger Schüle-
rinnen und Schüler sowie die in Art. 66 Abs. 3 Satz 3 
BayEUG genannte Leitung eines Schülerheims oder 
einer ähnlichen Einrichtung. 2An Förderschulen sind 
auch die Erziehungsberechtigten von Kindern, die die 
Schulvorbereitende Einrichtung der Schule besuchen, 
wahlberechtigt. 3§ 13 Abs. 3 Satz 2 bis 4 sowie Abs. 4 
gilt entsprechend. 

(2) 1Für die Wahlen zum Elternbeirat gilt § 13 Abs. 2 
Satz 1 bis 4 sowie Abs. 5 entsprechend. 2Diese sollen 
spätestens sechs Wochen nach Unterrichtsbeginn durch-
geführt werden. 

(3) Für die Wahl zum gemeinsamen Elternbeirat gilt 
§ 13 Abs. 2 Satz 1 bis 4 sowie Abs. 5 mit der Maßgabe, 
dass das Einvernehmen mit der zuständigen Schulauf-
sichtsbehörde nötig ist.

§ 15

Aufgaben und Geschäftsgang  
der Elternvertretungen

(1) 1Unbeschadet der weiteren durch Gesetz und 
Schulordnungen zugewiesenen Aufgaben ist die Zustim-
mung des Elternbeirats auch erforderlich für 

1. die Zusammenstellung der Schülerfahrten sowie die 
Durchführung der Fahrten im Rahmen des internatio-
nalen Schüleraustauschs, 

2. die Festlegung der Grundsätze zur Durchführung von 
sonstigen Schulveranstaltungen der ganzen Schule, 
von Unterrichtszeiten oder zur Durchführung von 
Veranstaltungen in der unterrichtsfreien Zeit; § 19 
Abs. 2 bleibt unberührt,

3. die Durchführung der Maßnahmen in Anlage Nr. 1, 2, 
5, 9, 12, 15 bis 17, 20 bis 23, 25, 33, 35, 44, 48, 50, 
55, 56 und 58.
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2Die Aufgaben der Klassenelternsprecherinnen und 
-sprecher an Realschulen, Wirtschaftsschulen und Gym-
nasien legt der Elternbeirat fest. 3Bei den Grundschulen 
übernimmt der Elternbeirat die Aufgaben des Schulfo-
rums, soweit nach den Schulordnungen das Schulforum 
zu beschließen hat oder zu beteiligen ist.

(2) Die Sitzungen der Elternvertretungen sind nicht 
öffentlich.

(3) In der ersten Sitzung wählt der Elternbeirat bzw. 
der gemeinsame Elternbeirat aus seiner Mitte ein vorsit-
zendes Mitglied sowie einen Stellvertreter.

(4) 1Der Aufwandsträger und die Schulleiterin oder 
der Schulleiter müssen zu den von ihnen genannten An-
gelegenheiten in der Sitzung des Elternbeirats bzw. des 
gemeinsamen Elternbeirats gehört werden. 2Auf Verlan-
gen der Mehrheit sind sie zum Erscheinen verpflichtet. 
3Zur Beratung einzelner Angelegenheiten können weitere 
Personen eingeladen werden.

(5) 1Über die bei der Tätigkeit als Elternvertreter be-
kannt gewordenen Angelegenheiten ist während und 
auch nach Beendigung der Mitgliedschaft Verschwiegen-
heit zu bewahren. 2Dies gilt nicht für Tatsachen, die offen-
kundig sind oder ihrer Natur nach keiner Geheimhaltung 
bedürfen.

§ 16

Amtszeit und Mitgliedschaft der Elternvertretungen

(1) 1Die Amtszeit der Klassenelternsprecherinnen 
und -sprecher an Grundschulen und Mittelschulen beträgt 
ein Schuljahr. 2Sie beginnt mit der Feststellung des Wahl-
ergebnisses und endet mit dem Ablauf des Schuljahres. 
3An Realschulen, Wirtschaftsschulen und Gymnasien legt 
der Elternbeirat die Amtszeit fest.

(2) 1Die Amtszeit des Elternbeirats an Grundschu-
len und Mittelschulen beträgt ein Jahr, an den anderen 
Schularten zwei Jahre. 2Die Amtszeit des gemeinsamen 
Elternbeirats für Grundschulen und Mittelschulen beträgt 
ein Jahr, für Förderzentren zwei Jahre. 3Sie beginnt mit 
der Feststellung des Wahlergebnisses und endet mit der 
Wahl des neuen Elternbeirats.

(3) 1Das Amt und die Mitgliedschaft enden mit dem 
Ablauf der Amtszeit, dem Ausscheiden des Kindes aus 
der Schule, der Niederlegung des Amtes oder dem Ver-
lust der Wählbarkeit, an Grundschulen und Mittelschu-
len überdies mit dem Ausscheiden des Kindes aus der 
Klasse sowie der Auflösung der Klasse. 2An die Stelle 
ausgeschiedener Klassenelternsprecherinnen oder 
-sprecher an Grundschulen und Mittelschulen bzw. El-
ternbeiratsmitglieder rücken für die restliche Dauer der 
Amtszeit die Ersatzpersonen in der Reihenfolge ihrer 

Stimmenzahlen nach.

(4) Die Tätigkeiten als Elternvertretung sind ehren-
amtlich.

Kapitel 5

Schulforum und Verbundausschuss 
(vergleiche Art. 69 und 32a BayEUG)

§ 17

Schulforum

(1) 1Die Sitzungen des Schulforums sind nicht öffent-
lich. 2Sie sind außerhalb der regelmäßigen Unterrichts-
zeit durchzuführen. 3Für die Pflicht zur Verschwiegenheit 
gilt § 15 Abs. 5 entsprechend. 4Das Schulforum kann zur 
Behandlung einzelner Tagesordnungspunkte Dritte hin-
zuziehen. 

(2) 1Das Schulforum wird von der Schulleiterin oder 
vom Schulleiter mindestens einmal in jedem Halbjahr, 
spätestens bis zum 30. November des jeweiligen Ka-
lenderjahres, einberufen. 2Es entscheidet über den Sit-
zungsturnus. 3Es ist einzuberufen, wenn mindestens 
vier Mitglieder dies verlangen. 4Es ist beschlussfähig, 
wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und 
mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 5Die 
Beschlüsse werden in offener Abstimmung mit einfacher 
Mehrheit gefasst. 6Wird einem Beschluss des Schulfo-
rums von der für die Entscheidung zuständigen Stelle 
nicht entsprochen, so ist dies gegenüber dem Schulforum 
– auf dessen Antrag schriftlich – zu begründen. 7Über jede 
Sitzung ist eine Niederschrift zu erstellen.

(3) Jedes Mitglied hat das Recht, einen Antrag ein-
zubringen, über den zu beraten und zu entscheiden ist.

(4) 1Die Lehrerkonferenz bestimmt die Amtsdauer 
der in das Schulforum gewählten Lehrkräfte. 2Elternbei-
rat, Lehrerkonferenz und Klassensprecherversammlung 
können für den Fall der Verhinderung eine Regelung 
zur Vertretung der von ihnen gewählten Mitglieder des 
Schulforums bzw. der Mitglieder des Schülerausschus-
ses treffen.

(5) 1Ein Schulforum wird an Förderschulen ab Jahr-
gangsstufe 5 eingerichtet, in den Fällen des § 8 Abs. 4 
Satz 2 allerdings nur, soweit Schülersprecherinnen und 
-sprecher gewählt wurden. 2An Förderschulen soll bei 
der Behandlung einzelner Tagesordnungspunkte auch 
Personal für heilpädagogische Unterrichtshilfe hinzuge-
zogen werden. 3Zur Teilnahme berechtigt sind zudem 
die ausschließlich an einer allgemeinen Schule mit dem 
Schulprofil „Inklusion“ eingesetzten Lehrkräfte der För-
derschule. 
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§ 18

Verbundausschuss 

1Der Verbundausschuss an Grundschulen und Mittel-
schulen wird von der Verbundkoordinatorin oder dem Ver-
bundkoordinator einberufen und geleitet. 2Der Verbund-
ausschuss ist vor der Klassenbildung im Schulverbund zu 
beteiligen. 3Die Verbundkoordinatorin oder der Verbundko-
ordinator strebt bei der Klassenbildung das Benehmen mit 
dem Verbundausschuss an.

Teil 3

Allgemeiner Schulbetrieb

§ 19

Stundenplan, Unterrichtszeit

(1) 1An Grundschulen und Mittelschulen wird der 
Hauptstundenplan von der Schulleiterin oder vom Schul-
leiter, der Klassenstundenplan von der Klassenleiterin oder 
vom Klassenleiter im Einvernehmen mit der Schulleiterin 
oder dem Schulleiter festgesetzt und der Schulaufsichts-
behörde vorgelegt. 2An den übrigen Schularten wird der 
Stundenplan von der Schulleiterin oder dem Schulleiter 
festgesetzt. 3Die Stundenpläne werden den jeweils betrof-
fenen Schülerinnen und Schülern zur Unterrichtung der 
Erziehungsberechtigten rechtzeitig bekannt gegeben.

(2) 1Der Unterricht wird in der Regel von Montag bis 
Freitag erteilt. 2Die Unterrichtszeit wird im Benehmen mit 
dem Aufgabenträger im Sinne des Art. 1 SchKfrG und 
dem Schulforum festgesetzt. 3Aus besonderen Gründen 
und im Einvernehmen mit dem Elternbeirat, dem Schul-
aufwandsträger sowie dem Aufgabenträger im Sinne des 
Art. 1 SchKfrG kann bis zu ein Tag im Schuljahr, an dem ein 
geregelter Unterrichtsbetrieb nicht mehr gesichert ist, für un-
terrichtsfrei erklärt werden, wenn gleichzeitig festlegt wird, 
wann der entfallene Unterricht zeitnah nachzuholen ist.

(3) 1Eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten. 2Im 
Rahmen der praktischen und fachpraktischen Ausbildung 
an beruflichen Schulen kann sie 60 Minuten dauern. 3Aus-
reichende Pausen sind vorzusehen, über welche die Leh-
rerkonferenz nach Anhörung des Schulforums entscheidet. 
4An Förderschulen können im Rahmen der Gesamtunter-
richtszeit Abweichungen vorgenommen werden. 

§ 20

Teilnahme, Befreiung, Beurlaubung

(1) 1Ist eine Schülerin oder ein Schüler aus zwingen-

den Gründen verhindert am Unterricht oder an einer sons-
tigen verbindlichen Schulveranstaltung teilzunehmen, so 
ist die Schule unverzüglich unter Angabe des Grundes 
zu verständigen. 2Im Fall fernmündlicher Verständigung 
ist eine schriftliche Mitteilung innerhalb von zwei Tagen 
nachzureichen. 3Außerschulische Einrichtungen der prak-
tischen bzw. fachpraktischen Ausbildung sind darüber hi-
naus in der von der Schule festgelegten Weise zu unter-
richten.

(2) 1Die Schule kann die Vorlage eines ärztlichen 
Zeugnisses verlangen

1. bei Erkrankung von mehr als drei Unterrichtstagen 
oder am Tag eines angekündigten Leistungsnach-
weises und 

2. wenn sich krankheitsbedingte Schulversäumnisse ei-
ner Schülerin oder eines Schülers häufen oder Zwei-
fel an der Erkrankung bestehen.

2In den Fällen von Satz 1 Nr. 2 kann die Schule auch die 
Vorlage eines schulärztlichen Zeugnisses verlangen. 3Ein 
Zeugnis nach den Sätzen 1 und 2 ist der Schule inner-
halb von zehn Tagen, nachdem es verlangt wurde, vor-
zulegen; wird es nicht oder nicht rechtzeitig vorgelegt, gilt 
das Fernbleiben als unentschuldigt. 4Ein Zeugnis kann 
in der Regel nur dann als genügender Nachweis für die 
geltend gemachte Erkrankung anerkannt werden, wenn 
es auf Feststellungen beruht, die die Ärztin oder der Arzt 
während der Zeit der Erkrankung getroffen hat. 

(3) 1Schülerinnen und Schüler können auf schriftli-
chen Antrag in begründeten Ausnahmefällen vom Unter-
richt in einzelnen Fächern befreit oder vom Schulbesuch 
beurlaubt werden. 2Es ist ihnen ausreichende Gelegen-
heit zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten und zur Wahr-
nehmung religiöser Veranstaltungen auch außerhalb der 
Schule zu geben. 

§ 21

Schülerfirmen, Betriebspraktika und  
sonstige Praxismaßnahmen

(1) 1Minderjährige Schülerinnen und Schüler dür-
fen nur mit dem schriftlichen Einverständnis ihrer Er-
ziehungsberechtigten an einer Schülerfirma, einem 
verpflichtenden Betriebspraktikum, der fachpraktischen 
Ausbildung in außerschulischen Einrichtungen oder 
sonstigen Praxismaßnahmen teilnehmen. 2Für die Zeit 
der Teilnahme ist eine Schülerhaftpflichtversicherung 
abzuschließen. 3Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
oder die von ihnen damit beauftragten Bediensteten 
schließen die Versicherung im Namen der Erziehungs-
berechtigten bzw. bei volljährigen Schülerinnen und 
Schülern in deren Namen ab, welche die Beiträge für 
die Versicherung zu entrichten haben.
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(2) 1Die Schülerinnen und Schüler haben im Rah-
men der praktischen bzw. fachpraktischen Ausbildung 
das Wohl der zu pflegenden, zu betreuenden oder zu 
behandelnden Personen besonders zu beachten. 2Die 
Schülerinnen und Schüler haben Stillschweigen über 
alle ihnen im Rahmen der Ausbildung zur Kenntnis ge-
langenden Tatsachen zu wahren, die der Geheimhaltung 
unterliegen. 3An Beruflichen Oberschulen dürfen sie für 
die fachpraktische Ausbildung kein Entgelt fordern oder 
entgegennehmen. 

§ 22

Beaufsichtigung

(1) 1Die Aufsichtspflicht der Schule erstreckt sich auf 
die Zeit, in der die Schülerinnen und Schüler am Unter-
richt oder an sonstigen Schulveranstaltungen teilnehmen, 
einschließlich einer angemessenen Zeit vor Beginn und 
nach Beendigung des Unterrichts oder der Schulveran-
staltungen. 2An Grundschulen sowie Grundschulstufen 
an Förderschulen gelten als angemessene Zeit vor Be-
ginn des Unterrichts 15 Minuten, als angemessene Zeit 
nach Beendigung des Unterrichts gilt die Zeit bis zum 
Verlassen des Schulgeländes. 3Bei Bedarf erfolgt eine 
Beaufsichtigung an diesen Schulen eine halbe Stunde 
vor dem regelmäßigen Unterrichtsbeginn. 

(2) 1Der Umfang der Aufsichtspflicht richtet sich nach 
der geistigen und charakterlichen Reife der zu beaufsich-
tigenden Schülerinnen und Schüler. 2Schülerinnen und 
Schülern kann gestattet werden, während der unterrichts-
freien Zeit die Schulanlage zu verlassen, ausgenommen 
an Grundschulen und Grundschulstufen an Förderschu-
len. 3Die Grundsätze werden mit dem Schulforum abge-
stimmt.

(3) 1Während der Teilnahme an der praktischen und 
fachpraktischen Ausbildung an beruflichen Schulen ob-
liegt die Aufsicht den Praxisanleiterinnen und -anleitern 
bzw. den Ausbilderinnen und Ausbildern. 2Deren Anord-
nungen ist Folge zu leisten.

§ 23

Verbot von Rauschmitteln, Sicherstellung  
von Gegenständen

(1) 1Der Konsum alkoholischer Getränke und sonsti-
ger Rauschmittel ist Schülerinnen und Schülern innerhalb 
der Schulanlage sowie bei schulischen Veranstaltungen 
untersagt. 2Über Ausnahmen vom Verbot des Konsums 
alkoholischer Getränke ist im Einvernehmen mit dem 
Schulforum zu entscheiden.

(2) 1Das Mitbringen und Mitführen von gefährlichen 
Gegenständen sowie von sonstigen Gegenständen, die 

den Unterricht oder die Ordnung der Schule stören, ist 
den Schülerinnen und Schülern untersagt. 2Derartige 
Gegenstände können weggenommen und sichergestellt 
werden. 3Die Rückgabe gefährlicher Gegenstände darf 
bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern nur an die 
Erziehungsberechtigten erfolgen.

§ 24

Erhebungen 
(vergleiche Art. 85 BayEUG)

(1) 1Erhebungen einschließlich Umfragen und wis-
senschaftlichen Untersuchungen sind nur nach Geneh-
migung der zuständigen Schulaufsichtsbehörde zulässig. 
2Die Genehmigung kann erteilt werden, wenn an der Er-
hebung ein erhebliches pädagogisch-wissenschaftliches 
Interesse anzuerkennen ist und sich die Belastung der 
Schulen in zumutbarem Rahmen hält. 3Sind mehrere 
Schulaufsichtsbehörden betroffen, obliegt die Entschei-
dung der niedrigsten gemeinsamen Schulaufsichtsbehör-
de. 4Über die Durchführung einer genehmigten Erhebung 
entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter im Ein-
vernehmen mit dem Elternbeirat oder – sofern an Schu-
len ein solcher nicht eingerichtet ist – dem Schüleraus-
schuss, es sei denn, die Schülerinnen und Schüler bzw. 
die Erziehungsberechtigten sind zur Angabe der Daten 
verpflichtet. 5Über schulinterne Erhebungen entscheidet 
die Schulleiterin oder der Schulleiter.

(2) Keiner Genehmigung bedürfen Erhebungen der 
Schulaufsichtsbehörden, des Landesamts für Statistik 
und des jeweiligen Sachaufwandsträgers im Rahmen 
seiner schulbezogenen Aufgaben.

(3) Datenschutzrechtliche Bestimmungen bleiben un-
berührt.

§ 25

Finanzielle Abwicklung  
sonstiger Schulveranstaltungen

(1) 1Fallen für die Durchführung von Schülerfahrten 
sowie von ähnlichen sonstigen Schulveranstaltungen 
der Schule Kosten an, so können die von den Erzie-
hungsberechtigten bzw. volljährigen Schülerinnen und 
Schülern zu entrichtenden Kostenbeiträge auf ein Kon-
to der Schule eingezahlt werden. 2In besonderen Fällen 
kann eine Zahlung an die Schule auch in bar erfolgen. 
3Die Schule hat den Erziehungsberechtigten bzw. voll-
jährigen Schülerinnen und Schülern auf Wunsch des 
Elternbeirats oder an Schulen, an denen ein solcher 
nicht eingerichtet ist, des Schülerausschusses über 
die Verwendung ihrer Kostenbeiträge zu berichten. 
4Haushaltsmittel dürfen über das Konto nach Satz 1 
nicht abgewickelt werden. 5Die Verwaltung des Kontos 
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oder der Barbeträge obliegt der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter oder den von ihr bzw. ihm damit beauftrag-
ten Bediensteten. 6Im Schuljahr findet mindestens eine 
Kassenprüfung durch einen Kassenprüfungsausschuss 
statt. 7Die Kontounterlagen sind sechs Jahre lang auf-
zubewahren. 

(2) 1Auch für Schülerfirmen kann ein Konto der Schu-
le eingerichtet werden. 2Hierfür gilt Abs. 1 Satz 4 bis 7 
mit der Maßgabe entsprechend, dass die Verwaltung 
gemeinsam mit einer an der Schülerfirma mitwirkenden 
Schülerin oder einem an der Schülerfirma mitwirkenden 
Schüler erfolgt.

(3) 1Für Gelder im Rahmen der Schülermitverant-
wortung nach § 10 Abs. 4 Satz 1 sowie für Gelder einer 
Schülerzeitung nach § 10 Abs. 4 Satz 2, die als Einrich-
tung der Schule im Rahmen der Schülermitverantwor-
tung erscheint, kann ein Konto der Schule eingerichtet 
werden. 2Für die Verwaltung und die Führung des Nach-
weises nach § 10 Abs. 4 Satz 3 gilt Abs. 1 Satz 4 bis 
7 mit der Maßgabe entsprechend, dass die Verwaltung 
gemeinsam mit einer aus der Mitte des Schüleraus-
schusses gewählten Schülersprecherin bzw. einem aus 
der Mitte des Schülerausschusses gewählten Schüler-
sprecher und die Kassenprüfung gemeinsam mit einem 
Mitglied der Klassensprecherversammlung erfolgt. 3Im 
Fall des § 8 Abs. 4 Satz 2 gilt Abs. 1 Satz 5 entspre-
chend. 4Bei getrennter Verwaltung der Gelder der Schü-
lerzeitung tritt an die Stelle der Schülersprecherin bzw. 
des Schülersprechers ein von der Redaktion der Schü-
lerzeitung gewähltes Mitglied.

§ 26

Sammlungen und Spenden 
(vergleiche Art. 84 BayEUG)

(1) 1In der Schule sind Sammlungen für außerschu-
lische Zwecke und die Aufforderung an die Schülerinnen 
und Schüler, sich an Sammlungen in der Öffentlichkeit zu 
beteiligen, unzulässig. 2Ausnahmen können im Einver-
nehmen mit dem Schulforum genehmigt werden. 3Unter-
richtszeit darf für Sammlungstätigkeiten nicht verwendet 
werden.

(2) Spenden der Erziehungsberechtigten sowie der 
Schülerinnen und Schüler für schulische Zwecke dürfen 
von der Schulleiterin oder dem Schulleiter und von Lehr-
kräften und Förderlehrerinnen und Förderlehrern nicht 
angeregt oder beeinflusst werden.

(3) 1Wird durch erhebliche Zuwendungen Dritter die 
Schule bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt oder 
die Herstellung oder Anschaffung für Erziehung und Un-
terricht förderlicher Gegenstände ermöglicht, kann auf 
Antrag der oder des Dritten hierauf in geeigneter Weise 
hingewiesen werden. 2Unzulässig ist eine über die Nen-

nung der zuwendenden Person oder Einrichtung, der Art 
und des Umfangs der Zuwendung hinausgehende Pro-
duktwerbung. 3Die Entscheidung wird nach Anhörung des 
Schulforums getroffen.

§ 27

Religiöse Erziehung,  
Religions- und Ethikunterricht

(1) 1Die Schule unterstützt die Erziehungsberechtig-
ten bei der religiösen Erziehung der Kinder. 2Schulgebet, 
Schulgottesdienst und Schulandacht sind Möglichkeiten 
dieser Unterstützung. 3Die Teilnahme der Schülerinnen 
und Schüler ist zu ermöglichen und zu fördern. 4Die Mit-
glieder der Schulgemeinschaft sind verpflichtet, die religi-
ösen Empfindungen aller zu achten.

(2) 1Religionsunterricht ist auch an Berufsfachschu-
len für Ernährung und Versorgung, für Sozialpflege, für 
technische Assistenten, für Informatik, für Kinderpflege, 
für Assistenten für Hotel- und Tourismusmanagement so-
wie für Musik ordentliches Lehrfach. 2Für den Religions-
unterricht ist eine Mindestteilnehmerzahl von fünf Schüle-
rinnen und Schülern erforderlich.

(3) 1Die Abmeldung vom Religionsunterricht bedarf 
der Schriftform. 2Sie muss 

1. an allgemein bildenden Schulen, diesen entspre-
chenden Förderschulen und Wirtschaftsschulen spä-
testens am letzten Unterrichtstag des Schuljahres mit 
Wirkung ab dem folgenden Schuljahr und 

2. im Übrigen innerhalb der ersten zwei Wochen nach 
Unterrichtsbeginn für das laufende Schuljahr

erfolgen. 3Eine spätere Abmeldung ist nur aus wichtigem 
Grund zulässig.

(4) 1Auf schriftlichen Antrag der Erziehungsberech-
tigten bzw. der volljährigen Schülerinnen und Schüler 
lässt die Schule Schülerinnen und Schüler, die keiner 
Religionsgemeinschaft angehören, zur Teilnahme am 
Religionsunterricht eines Bekenntnisses als Pflichtfach 
zu, wenn die Religionsgemeinschaft, für deren Bekennt-
nis der betreffende Religionsunterricht eingerichtet ist, 
zustimmt und zwingende schulorganisatorische Gründe 
nicht entgegenstehen. 2Dies gilt entsprechend für Schü-
lerinnen und Schüler, für deren Religionsgemeinschaft 
Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach für die be-
treffende Schulart an öffentlichen Schulen in Bayern nicht 
eingerichtet ist; in diesem Fall ist dem Antrag die Zustim-
mung dieser Religionsgemeinschaft beizufügen. 3Für den 
Zeitpunkt des Antrags und für die Abmeldung gilt Abs. 3 
entsprechend. 

(5) 1Treten Schülerinnen und Schüler während des 
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Schuljahres aus dem Religionsunterricht aus, so haben 
sie binnen angemessener Frist eine Prüfung über den bis 
zum Zeitpunkt des Austritts im Unterrichtsfach Ethik be-
handelten Stoff des Schuljahres abzulegen. 2Erfolgt der 
Austritt während der letzten drei Monate des Schuljahres, 
so ist die Prüfung spätestens in der ersten Unterrichtswo-
che des folgenden Schuljahres abzulegen. 3Ihr Ergebnis 
gilt als Jahresfortgangsnote im Fach Ethik.

(6) 1In den Jahrgangsstufen 11 und 12 an Gymna-
sien gilt Abs. 5 mit der Maßgabe, dass an die Stelle des 
Schuljahres der Ausbildungsabschnitt tritt. 2Die Prüfung 
ist innerhalb von sechs Wochen abzulegen. 3Bei Aus-
tritt während der letzten vier Wochen des Ausbildungs-
abschnitts 11/2 ist die Prüfung spätestens in der ersten 
Unterrichtswoche des folgenden Ausbildungsabschnitts 
abzulegen.

(7) Für den Ethikunterricht gilt Abs. 2 Satz 2, bei Wie-
dereintritt in den Religionsunterricht gelten darüber hin-
aus die Abs. 5 und 6 entsprechend.

§ 28

Hausaufgaben

(1) 1Um den Lehrstoff einzuüben und die Schülerin-
nen und Schüler zu eigener Tätigkeit anzuregen, werden 
Hausaufgaben gestellt, die bei durchschnittlichem Leis-
tungsvermögen in angemessener Zeit unter Berücksich-
tigung der Anforderungen des Nachmittagsunterrichts 
bearbeitet werden können. 2Die Lehrerkonferenz legt vor 
Unterrichtsbeginn des Schuljahres die Grundsätze für die 
Hausaufgaben fest. 3Sonntage, Feiertage und Ferien sind 
von Hausaufgaben freizuhalten.

(2) 1An Grundschulen und Grundschulstufen der För-
derschulen gilt eine Zeit von bis zu einer Stunde als ange-
messen. 2An Förderschulen ist auch die individuelle Leis-
tungsfähigkeit der einzelnen Schülerin oder des einzelnen 
Schülers zu berücksichtigen. 3An Tagen mit verpflichten-
dem Nachmittagsunterricht werden an Grundschulen und 
Förderschulen keine schriftlichen Hausaufgaben für den 
nächsten Tag gestellt; hiervon kann im Einvernehmen mit 
dem Elternbeirat abgewichen werden.

§ 29

Schülerinnen und Schüler  
ohne ständigen festen Aufenthalt

Vollzeitschulpflichtige Kinder von beruflich Reisen-
den und von Personen ohne ständigen festen Aufenthalt 
führen ein Schultagebuch mit sich, in das die Zeit des 
Schulbesuchs und die behandelten Lernziele und Lern-
inhalte von der jeweils besuchten Schule eingetragen 
werden.

§ 30

Beendigung des Schulbesuchs

(1) 1Die Erklärung über den Schulaustritt nach Art. 55 
BayEUG bedarf der Schriftform. 2Sie erfolgt nach Eintritt 
der Volljährigkeit durch die Schülerin oder den Schüler 
selbst, im Übrigen durch einen Erziehungsberechtigten.

(2) 1Der Austritt lässt das einmal erworbene Recht 
zum Vorrücken unberührt. 2Ein späterer Eintritt in die 
nächsthöhere Jahrgangsstufe ist nur unter entsprechen-
der Beachtung der Bestimmungen über die Altersgrenze 
möglich. 3Dies gilt mit Ausnahme der Wirtschaftsschulen 
nicht für berufliche Schulen.

(3) Bei den Schülerinnen und Schülern öffentlicher 
Heimschulen, die nicht als Externe aufgenommen sind, 
endet der Schulbesuch unbeschadet des Art. 55 BayEUG 
mit der Beendigung ihrer Zugehörigkeit zum Heim, es sei 
denn, die Schulleiterin oder der Schulleiter gestattet die 
Fortsetzung des Schulverhältnisses.

(4) Die Leitung der zuletzt besuchten Schule hat die 
Erfüllung der Schulpflicht zu überprüfen und bei Vorliegen 
der Vollzeitschulpflicht das zuständige Staatliche Schul-
amt, bei Vorliegen der Berufsschulpflicht die zuständige 
oder nächstgelegene Berufsschule zu verständigen. 

Teil 4

Individuelle Unterstützung,  
Nachteilsausgleich und Notenschutz

§ 31 

Grundsatz

1Individuelle Unterstützung, Nachteilsausgleich und 
Notenschutz dienen dazu, die Schülerinnen und Schüler 
mit Beeinträchtigungen in ihrer schulischen Entwicklung 
zu fördern, und sollen diese darin unterstützen, allgemein 
bildende und berufsbildende Abschlüsse zu erreichen. 
2Die konkreten Maßnahmen im Einzelfall richten sich 
nach der Eigenart und Schwere der jeweiligen Beein-
trächtigung.

§ 32

Individuelle Unterstützung

(1) 1Individuelle Unterstützung wird durch pädagogi-
sche, didaktisch-methodische und schulorganisatorische 
Maßnahmen sowie die Verwendung technischer Hilfen ge-
währt, soweit nicht die Leistungsfeststellung berührt wird. 
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2Sie ist insbesondere bei Entwicklungsstörungen in Bezug 
auf schulische Fertigkeiten, Behinderungen sowie in allen 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkten und bei chro-
nischer und anderer schwerer Erkrankung möglich.

(2) Zulässig ist es insbesondere

1. besondere Arbeitsmittel zuzulassen oder bereitzu-
stellen,

2. geeignete Räumlichkeiten auszuwählen und auszu-
statten, 

3. Pausenregelungen individuell für die Betroffenen zu 
gestalten,

4. Hand- und Lautzeichen sowie feste Symbole einzu-
setzen,

5. Arbeitsanweisungen den Betroffenen individuell zu 
erläutern,

6. bei den Hausaufgaben unter Berücksichtigung der 
schulartspezifischen Anforderung zu differenzieren 
und

7. verstärkt Formen der Visualisierung und Verbalisie-
rung zu nutzen.

§ 33

Nachteilsausgleich

(1) 1Nachteilsausgleich im Sinne des Art. 52 Abs. 5 
Satz 1 BayEUG muss die für alle Prüflinge geltenden 
wesentlichen Leistungsanforderungen wahren, die sich 
aus den allgemeinen Lernzielen und zu erwerbenden 
Kompetenzen der jeweils besuchten Schulart und Jahr-
gangsstufe ergeben, und ist auf die Leistungsfeststellung 
begrenzt. 2An beruflichen Schulen kann ein Nachteilsaus-
gleich nicht gewährt werden, soweit ein Leistungsnach-
weis in einem sachlichen Zusammenhang mit der durch 
die Prüfung zu ermittelnden Eignung für einen bestimm-
ten Beruf oder eine bestimmte Ausbildung steht.

(2) 1Nachteilsausgleich kann nur Schülerinnen oder 
Schülern gewährt werden, die nach den lehrplanmäßi-
gen Anforderungen einer allgemein bildenden oder be-
ruflichen Schule unterrichtet werden. 2Bei nicht dauernd 
vorliegenden Beeinträchtigungen, insbesondere vorüber-
gehender Krankheit, sind Schülerinnen und Schüler re-
gelmäßig auf einen Nachtermin zu verweisen. 

(3) 1Zulässig ist es insbesondere

1. die Arbeitszeit um bis zu ein Viertel, in Ausnahme-
fällen bis zur Hälfte der normalen Arbeitszeit zu ver-
längern,

2. methodisch-didaktische Hilfen einschließlich Struk-
turierungshilfen einzusetzen, einzelne schriftliche 
Aufgabenstellungen zusätzlich vorzulesen und die 
Aufgaben differenziert zu stellen und zu gestalten,

3. einzelne mündliche durch schriftliche Leistungsfest-
stellungen und umgekehrt zu ersetzen, mündliche 
Prüfungsteile durch schriftliche Ausarbeitungen zu 
ergänzen sowie mündliche und schriftliche Arbeitsfor-
men individuell zu gewichten, sofern keine bestimmte 
Form der Leistungserhebung und Gewichtung in den 
Schulordnungen vorgegeben ist,

4. praktische Leistungsnachweise entsprechend der 
Beeinträchtigung auszuwählen,

5. spezielle Arbeitsmittel zuzulassen, 

6. Leistungsnachweise und Prüfungen in gesonderten 
Räumen abzuhalten,

7. zusätzliche Pausen zu gewähren,

8. größere Exaktheitstoleranz, beispielsweise in Geo-
metrie, beim Schriftbild oder in zeichnerischen Auf-
gabenstellungen, zu gewähren,

9. in Fällen besonders schwerer Beeinträchtigung eine 
Schreibkraft zuzulassen sowie

10. bestimmte Formen der Unterstützung, die der Schü-
lerin oder dem Schüler durch eine Begleitperson ge-
währt werden, zuzulassen.

2In den Fällen der Nrn. 9 und 10 gilt eine inhaltliche Unter-
stützung als Unterschleif.

(4) 1Vor allem in den Förderschwerpunkten Lernen 
und geistige Entwicklung kann entsprechend den gesetz-
lichen Vorgaben darauf verzichtet werden, die Leistungen 
der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf nach den allgemeinen Leistungsanforde-
rungen mit Ziffernnoten zu bewerten, wenn dies eine 
Überforderung vermeiden kann. 2Stattdessen wird das 
individuelle Leistungsvermögen der Schülerinnen und 
Schüler verbal umschrieben. 3Diese Maßnahme ist kein 
Nachteilsausgleich. 4Schulartspezifische Voraussetzun-
gen für die Schulaufnahme oder für das Erreichen eines 
allgemein gültigen Schulabschlusses können mit der ver-
balen individuellen Leistungsbeschreibung nicht erreicht 
werden.

§ 34 

Notenschutz

(1) 1Notenschutz wird ausschließlich bei den in den 
Abs. 3 bis 7 genannten Beeinträchtigungen und Formen 
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und nur unter den weiteren Voraussetzungen des Art. 52 
Abs. 5 Satz 2 bis 4 BayEUG gewährt. 2Er erstreckt sich 
auf die Bewertung von einzelnen Leistungsnachweisen, 
die Bildung von Noten in Zeugnissen, die Bewertung der 
Leistungen in Abschlussprüfungen und die Festsetzung 
der Gesamtnote. 3§ 33 Abs. 2 und 4 gilt entsprechend.

(2) Bei körperlich-motorischer Beeinträchtigung ist es 
zulässig, 

1. in allen Fächern auf Prüfungsteile, die auf Grund der 
Beeinträchtigung nicht erbracht werden können, und

2. an beruflichen Schulen auf die Bewertung der An-
schlag- und Schreibgeschwindigkeit 

zu verzichten.

(3) Bei Mutismus und vergleichbarer Sprachbehinde-
rung sowie Autismus mit kommunikativer Sprachstörung 
ist es zulässig, in allen Fächern auf mündliche Leistun-
gen oder Prüfungsteile, die ein Sprechen voraussetzen, 
zu verzichten.

(4) 1Bei Hörschädigung ist es zulässig,

1. auf mündliche Präsentationen zu verzichten oder die-
se geringer zu gewichten, 

2. auf die Bewertung des Diktats sowie der Rechtschrei-
bung und der Grammatik zu verzichten, soweit sie 
bei Leistungsnachweisen Bewertungsgegenstand 
sind, 

3. bei Fremdsprachen auf Prüfungen zum Hörverste-
hen und zur Sprechfertigkeit zu verzichten und 

4. in musischen Fächern auf Prüfungsteile, die ein Hö-
ren voraussetzen, zu verzichten. 

2Sofern Lehrkräfte mit Gebärdensprachkompetenz oder 
Gebärdensprachdolmetscher einbezogen sind, ist es au-
ßerdem zulässig, 

1. dass sie bei schriftlichen Arbeiten Aufgabentexte ge-
bärden und 

2. dass die Betroffenen vollständig oder überwiegend 
mündlichen Beitrag durch Gebärdensprache erbrin-
gen.

3Abs. 3 bleibt unberührt.

(5) Bei Blindheit oder sonstiger Sehschädigung ist es 
zulässig, in allen Fächern auf Prüfungsteile, die ein Se-
hen voraussetzen, zu verzichten.

(6) Bei Lesestörung ist es zulässig, in den Fächern 
Deutsch, Deutsch als Zweitsprache und in Fremdspra-

chen auf die Bewertung des Vorlesens zu verzichten.

(7) Bei Rechtschreibstörung ist es zulässig, 

1. auf die Bewertung der Rechtschreibleistung zu ver-
zichten und

2. in den Fremdsprachen mit Ausnahme der Abschluss-
prüfungen abweichend von den Schulordnungen 
mündliche Leistungen stärker zu gewichten.

§ 35

Zuständigkeit

(1) Individuelle Unterstützung gewährt die Lehrkraft. 

(2) 1Nachteilsausgleich oder Notenschutz bei Lese-
Rechtschreib-Störung gewähren die Schuleiterinnen und 
Schulleiter. 2In den übrigen Fällen sind zuständig:

1. bei Grundschulen und Mittelschulen, Förderzentren 
sowie Berufsschulen zur sonderpädagogischen För-
derung die Schulleiterin oder der Schulleiter bzw. die 
für die Prüfung eingesetzte Kommission,

2. bei Realschulen und Gymnasien, sonstigen berufli-
chen Schulen sowie in den entsprechenden Schulen 
zur sonderpädagogischen Förderung die Schulauf-
sicht für die jeweilige Schulart. 

§ 36

Verfahren

(1) 1Individuelle Unterstützung wird im Rahmen des 
pädagogischen und organisatorischen Ermessens ge-
währt. 2Die Erziehungsberechtigten sind angemessen 
einzubinden. 

(2) 1Nachteilsausgleich und Notenschutz setzen 
einen schriftlichen Antrag und die Vorlage eines fach-
ärztlichen Zeugnisses bei der Schule über Art, Umfang 
und Dauer der Beeinträchtigung oder der chronischen 
Erkrankung durch die Erziehungsberechtigten bzw. voll-
jährigen Schülerinnen und Schüler voraus. 2Wenn be-
gründete Zweifel an der Beeinträchtigung bestehen, kann 
zusätzlich die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses 
verlangt werden. 3Abweichend von Satz 1 ist die Vorla-
ge eines Schwerbehindertenausweises einschließlich 
der zugrunde liegenden Bescheide, von Bescheiden der 
Eingliederungshilfe, förderdiagnostischen Berichten oder 
sonderpädagogischen Gutachten ausreichend, wenn aus 
ihnen Art, Umfang und Dauer der Beeinträchtigung her-
vorgehen. 4Für den Nachweis einer Lese-Rechtschreib-
Störung ist abweichend von Satz 1 die Vorlage einer 
schulpsychologischen Stellungnahme stets erforderlich 
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und ausreichend.

(3) 1Nachteilsausgleich kann bei offensichtlichen Be-
einträchtigungen auch ohne Antrag oder Vorlage eines 
ärztlichen Zeugnisses gewährt werden. 2Die Erziehungs-
berechtigten bzw. die volljährige Schülerin oder der voll-
jährige Schüler werden über die beabsichtigte Maßnah-
me informiert und können widersprechen. 

(4) 1Die Erziehungsberechtigten oder volljährigen 
Schülerinnen und Schüler können schriftlich beantragen, 
dass ein bewilligter Nachteilsausgleich oder Notenschutz 
nicht mehr gewährt wird. 2Ein Verzicht auf Notenschutz ist 
spätestens innerhalb der ersten Woche nach Unterrichts-
beginn zu erklären. 

(5) Bei der Prüfung der Erforderlichkeit, des Um-
fangs, der Dauer und der Form des Nachteilsausgleichs 
oder eines etwaigen Notenschutzes können je nach 
Einschränkung und bei Bedarf die unterrichtenden 
Lehrkräfte, die Lehrkräfte der Mobilen Sonderpädago-
gischen Dienste oder Lehrkräfte für Sonderpädagogik 
nach Art. 30b Abs. 4 Satz 3 BayEUG, Beratungslehrkräf-
te, Schulpsychologinnen bzw. Schulpsychologen oder 
Lehrkräfte der zuvor besuchten Schule für Kranke sowie 
ärztliche Stellungnahmen oder solche der Jugendhilfe 
einbezogen werden. 

(6) Nach einem Schulwechsel prüft die aufnehmende 
Schule in eigener Verantwortung, welche Formen der in-
dividuellen Unterstützung, des Nachteilsausgleichs oder 
Notenschutzes zu gewähren sind. 

(7) 1Der Nachteilsausgleich wird nicht im Zeugnis 
aufgeführt. 2Bei einem auch nur für Teile des Zeugnis-
zeitraums gewährten Notenschutz ist ein Hinweis in die 
Zeugnisbemerkung aufzunehmen, der die nicht erbrachte 
oder nicht bewertete fachliche Leistung benennt. 3Dies 
gilt auch für Zeugnisse, in denen Leistungen von Fächern 
aus früheren Jahrgangsstufen einbezogen werden. 4Ein 
Hinweis auf die Beeinträchtigung, die chronische Erkran-
kung oder den sonderpädagogischen Förderbedarf unter-
bleibt.

Teil 5

Schülerunterlagen 
(vergleiche Art. 85 Abs. 1a BayEUG)

§ 37

Schülerunterlagen

1Die Schülerunterlagen umfassen die für das Schul-
verhältnis jeder Schülerin und jedes Schülers wesentli-
chen Unterlagen. 2Zu den Schülerunterlagen gehören

1. die in Papierform zu führende Schülerakte, welche je 
nach Schulart folgende Unterlagen enthält:

a) das Schülerstammblatt, welches Angaben über 
die Schülerin oder den Schüler, die Erziehungs-
berechtigten, die Personen, welchen die Erzie-
hung anvertraut ist, die Berufsausbildung und die 
Schullaufbahn enthält, nach dem vom Staatsmi-
nisterium herausgegebenen Muster, 

b) die Abschlusszeugnisse oder – soweit kein Ab-
schluss erzielt wurde – die diese ersetzenden 
Zeugnisse in Abschrift,

c) die Zeugnisse, die wichtige schulische Berechti-
gungen verleihen, in Abschrift,

d) die Urkunden, die zum Führen einer Berufsbe-
zeichnung berechtigen, in Abschrift,

e) die sonstigen Zeugnisse in Abschrift und Über-
trittszeugnisse in Abschrift oder im Original, 

f) den Schullaufbahnbogen, in welchen die für 
den schulischen Bildungsweg wesentlichen 
Feststellungen, Beobachtungen und Empfeh-
lungen aufgenommen werden, einschließlich 
einer Übersicht über die ausgesprochenen Ord-
nungsmaßnahmen nach Art. 86 Abs. 2 Nr. 6 bis 
12 BayEUG, nach dem vom Staatsministerium 
herausgegebenen Muster,

g) die Notenbögen, in welche insbesondere die 
Ergebnisse der schriftlichen, mündlichen und 
praktischen Leistungsnachweise der einzelnen 
Schülerin oder des einzelnen Schülers sowie 
damit zusammenhängende Bemerkungen auf-
genommen werden,

h) die Zwischenberichte, soweit diese nach den 
Vorschriften der Schulordnungen die Halbjahres-
zeugnisse ersetzen, 

i) die schriftlichen Angaben über bereits erfolgte 
Maßnahmen und diagnostische Grundlagen bei 
Schülerinnen und Schülern mit besonderem För-
derbedarf sowie Unterlagen zum Nachteilsaus-
gleich und Notenschutz,

k) die schriftlichen Stellungnahmen zum sonder-
pädagogischen Förderbedarf, insbesondere das 
sonderpädagogische Gutachten und den förder-
diagnostischen Bericht,

l) die Förderpläne, 

m) die schriftlichen Äußerungen der beruflichen 
Ausbildungseinrichtungen über Leistung und 
Verhalten der Schülerin oder des Schülers in 
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Form eines Abschlussberichts, 

n) die Schülerlisten an Grundschulen und Mittel-
schulen,

o) alle sonstigen schriftlichen, die einzelne Schüle-
rin oder den einzelnen Schüler betreffenden we-
sentlichen Vorgänge, die zur nachvollziehbaren 
und transparenten Dokumentation der Schullauf-
bahn zwingend notwendig sind, und

2. die Leistungsnachweise, welche sich zusammenset-
zen aus

a) den schriftlichen Leistungsnachweisen ein-
schließlich der Abschlussprüfungen, Orientie-
rungsarbeiten, Vergleichsarbeiten, Seminararbei-
ten, Praktikumsberichte und Grundwissens- und 
Jahrgangsstufentests und

b) den praktischen Leistungsnachweisen, insbe-
sondere Werkstücken und Zeichnungen.

3Schülerunterlagen, welche der Schweigepflicht unterlie-
gen, verbleiben bei den jeweiligen Schweigeverpflichte-
ten; die Verpflichtung zur Wahrung der in § 203 Abs. 1 
des Strafgesetzbuchs genannten Geheimnisse bleibt un-
berührt.

§ 38

Verwendung

(1) Die Schülerunterlagen dürfen ohne Einwilligung 
nur verwendet werden, soweit dies zur Erfüllung der den 
Schulen durch Rechtsvorschriften zugewiesenen Aufga-
ben erforderlich ist. 

(2) 1 Der Zugriff auf die Schülerunterlagen ist jeweils 
auf den konkreten Einzelfall zu beschränken. 2Zugriff dür-
fen insbesondere erhalten: 

1. Lehrkräfte für die jeweils von ihnen unterrichteten 
Schülerinnen und Schüler, soweit dies zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist, 

2. die Schulleitung, soweit dies zur Erfüllung ihrer päda-
gogischen, organisatorischen und rechtlichen Aufga-
ben erforderlich ist,

3. Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen, soweit 
dies zur Erfüllung ihrer pädagogisch-psychologi-
schen und rechtlichen Aufgaben im Rahmen der 
Schulberatung erforderlich ist.

3Nach Beendigung des Schulbesuchs darf Zugriff auf 
die Schülerunterlagen nur die Schulleitung im konkreten 
Einzelfall erhalten, soweit dies zur Erfüllung ihrer rechtli-

chen Aufgaben erforderlich ist oder die Betroffenen ein-
gewilligt haben. 

(3) Die Einwilligung ist von der volljährigen Schülerin 
oder dem volljährigen Schüler, bei minderjährigen Schüle-
rinnen und Schülern von deren Erziehungsberechtigten so-
wie – ab Vollendung des 14. Lebensjahres – zusätzlich von 
der Schülerin oder dem Schüler schriftlich zu erteilen und 
muss sich auf einen konkret benannten Zweck, wie etwa 
den Nachweis beruflicher Qualifikationen oder die Bele-
gung sozialversicherungsrechtlicher Ansprüche, beziehen.

§ 39

Weitergabe 

(1) 1Bei einem Schulwechsel zwischen öffentlichen 
Schulen sind das Schülerstammblatt sowie der Schullauf-
bahnbogen im Original weiterzugeben. 2Weitere Schüler-
unterlagen sind im Original oder – soweit nicht mehr im 
Original vorhanden – als Abschrift weiterzugeben, soweit 
diese für die weitere Schulausbildung erforderlich sind. 
3Ein sonderpädagogisches Gutachten der Förderschule 
oder ein förderdiagnostischer Bericht wird nur mit Ein-
willigung weitergegeben oder sofern eine erhebliche Be-
einträchtigung von Mitgliedern der Schulgemeinschaft 
(Art. 41 Abs. 5 Nr. 2 BayEUG) zu besorgen ist. 4An der 
abgebenden Schule verbleiben Abschriften der Schüler-
unterlagen nach Satz 1.

(2) 1Bei einem Schulwechsel an eine staatlich aner-
kannte Ersatzschule sind das Schülerstammblatt und der 
Schullaufbahnbogen als Abschrift weiterzugeben, andere 
Schülerunterlagen dürfen nur mit Einwilligung in Abschrift 
weitergegeben werden. 2Bei einem Schulwechsel an an-
dere Schulen dürfen Schülerunterlagen nur mit Einwilli-
gung in Abschrift weitergegeben werden.

(3) Eine Weitergabe von Schülerunterlagen an an-
dere Stellen ist nicht ohne Einwilligung zulässig; Art. 85 
BayEUG bleibt unberührt.

(4) § 38 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 40

Aufbewahrung

1Die Aufbewahrungsfrist beträgt für Schülerunterla-
gen nach

1. § 37 Satz 2 Nr. 1 Buchst. a bis d 50 Jahre,

2. § 37 Satz 2 Nr. 1 Buchst. e bis o ein Jahr und

3. § 37 Satz 2 Nr. 2 zwei Jahre.
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2Die Fristen des Satzes 1 Nr. 1 und 2 beginnen mit Ab-
lauf desjenigen Schuljahres, in dem die Schülerin oder der 
Schüler die Schule verlässt, die Frist des Satzes 1 Nr. 3 
beginnt mit Ablauf des Schuljahres, in dem die Leistungs-
nachweise angefertigt wurden. 3Schülerunterlagen nach 
§ 37 Satz 2 Nr. 2 Buchst. b sollen abweichend von Satz 1 
Nr. 3 nach der Bewertung an die Schülerinnen und Schü-
ler zurückgegeben werden, Schülerunterlagen im Rahmen 
von Abschlussprüfungen oder vergleichbaren Prüfungen 
nicht vor deren Rechts- oder Bestandskraft. 4Abweichend 
von Satz 1 können die Unterlagen länger aufbewahrt wer-
den, sofern dies im Einzelfall erforderlich ist,

1. um die den Schulen durch Rechtsvorschriften zuge-
wiesenen Aufgaben zu erfüllen,

2. bei staatlichen Schulen außerdem zum Zweck der 
vollständigen Übergabe der Schülerunterlagen an 
das Staatsarchiv.

5Die Gründe gemäß Satz 4 sind nachvollziehbar zu do-
kumentieren.

§ 41

Einsichtnahme

(1) Ein Recht auf Einsicht in die eigene Schülerakte 
nach § 37 Satz 2 Nr. 1 sowie – nach Abschluss des Auf-
nahmeverfahrens, der Abschlussprüfung oder anderer 
schulischer Leistungsfeststellungen – in die Leistungs-
nachweise nach § 37 Satz 2 Nr. 2 haben

1. die jeweiligen Schülerinnen und Schüler ab Vollen-
dung des 14. Lebensjahres, auch wenn sie die Schu-
le verlassen haben, 

2. die Erziehungsberechtigten der jeweiligen Schülerin-
nen und Schüler und

3. die früheren Erziehungsberechtigten bei Schülerin-
nen und Schülern bis zur Vollendung des 21. Le-
bensjahres, soweit Vorschriften des Bayerischen 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichts-
wesen oder der Schulordnungen ihre Unterrichtung 
vorschreiben.

(2) 1Die Einsichtnahme ist unzulässig, soweit Daten 
der betreffenden Schülerinnen und Schüler mit Daten 
Dritter derart verbunden sind, dass eine Trennung nicht 
oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich 
ist. 2Insoweit ist den Berechtigten über die zu den betref-
fenden Schülerinnen und Schülern vorhandenen Daten 
Auskunft zu erteilen. 3Die Einsichtnahme und die Aus-
kunft können eingeschränkt oder versagt werden, wenn 
dies zum Schutz der betreffenden aktuellen bzw. ehema-
ligen Schülerinnen und Schüler oder der aktuellen bzw. 
früheren Erziehungsberechtigten erforderlich ist. 

(3) Andere ein Recht auf Einsicht oder Auskunft ge-
währende Vorschriften bleiben unberührt. 

§ 42

Auflösung, Zusammenlegung oder  
Teilung einer Schule

Im Fall der Auflösung, Zusammenlegung oder Teilung 
einer Schule bestimmt die Schulaufsichtsbehörde den Ort 
der weiteren Aufbewahrung der Schülerunterlagen nach 
Maßgabe des § 40. 

Teil 6

Schulaufsicht

§ 43

Schulaufsicht 
(vergleiche Art. 111 bis 117 BayEUG)

(1) 1Im Bereich der Grundschulen und Mittelschulen 
ist die rechtliche Leitung des Staatlichen Schulamts zu-
ständig für Angelegenheiten vorwiegend rechtlicher Na-
tur, bei deren Erledigung der Hauptzweck in der Gestal-
tung oder Feststellung von Rechtsbeziehungen besteht, 
wie etwa Rechtsbehelfsverfahren, Verwaltungszwangs- 
und Ordnungswidrigkeitsverfahren oder dem Vollzug si-
cherheits- und gesundheitsrechtlicher Vorschriften. 2Die 
fachliche Leitung ist zuständig für Angelegenheiten vor-
wiegend fachlicher Natur, welche nicht unter Satz 1 fallen. 

3Jede Leitung erledigt die zu dem Aufgabenbereich ge-
hörenden Angelegenheiten grundsätzlich in eigener Ver-
antwortung und ist befugt, im Rahmen des Aufgabenbe-
reichs das Staatliche Schulamt nach außen zu vertreten. 
4Die Leitungen sind zur vertrauensvollen Zusammenar-
beit verpflichtet. 5Betrifft eine Angelegenheit beide Auf-
gabenbereiche, sollen Entscheidungen einvernehmlich 
getroffen werden. 6Kommt eine Einigung nicht zustande, 
ist die Angelegenheit der Regierung vorzulegen. 7Als 
Stellvertreter der fachlichen Leitung bestellt die Regie-
rung eine Schulrätin oder einen Schulrat des betroffenen 
Staatlichen Schulamts. 

(2) 1Im Bereich der Realschulen, Gymnasien und 
der beruflichen Oberschulen einschließlich der entspre-
chenden Schulen zur sonderpädagogischen Förderung, 
der Abendrealschulen, Abendgymnasien sowie Kollegs 
werden nach Maßgabe der Schulordnungen und beson-
derer Dienstanweisungen besondere Beauftragte (Mi-
nisterialbeauftragte) mit der Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben im Namen des Staatsministeriums betraut. 
2Zu den Aufgaben der Ministerialbeauftragten zählt es 
insbesondere
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1. die Schule bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu bera-
ten und zu unterstützen, deren Eigenverantwortung 
zu stärken und in Konfliktfällen angerufen werden zu 
können,

2. über Aufsichtsbeschwerden zu entscheiden, soweit 
ihnen die Schule nicht abgeholfen hat, und

3. die Aufgaben der Schulaufsichtsbehörde nach Art. 58 
Abs. 5 BayEUG sowie nach § 11 Abs. 1 bis 3 wahrzu-
nehmen.

§ 44

Härtefallklausel

Das Staatsministerium oder die vom ihm beauftragte 
Stelle kann von einzelnen Bestimmungen der Schulord-
nungen Ausnahmen gewähren, wenn die Anwendung der 
Bestimmung im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen 
würde und die Abweichung auch unter dem Gesichts-
punkt der Gleichbehandlung unbedenklich erscheint.

Teil 7

Schlussbestimmungen

§ 44a 

Übergangsvorschriften

(1) 1Schülerunterlagen, welche bis einschließlich zum 
Schuljahr 2015/16 angelegt wurden, können fortgeführt 
werden. 2Für diese gelten die §§ 37 bis 42 mit der Maß-
gabe, dass der Schülerbogen nach der Bekanntmachung 

des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus über den Schülerbogen (§ 24 Allgemeine Schul-
ordnung) vom 30. Mai 1975 (KMBl. I S. 1474), die durch 
Bekanntmachung vom 12. Januar 1976 (KMBl. I S. 32) 
geändert worden ist, das Schülerstammblatt und den 
Schullaufbahnbogen ersetzt und sich die Aufbewahrung 
des Schülerbogens nach der des Schülerstammblattes 
bestimmt. 

(2) Abweichend von § 1 gilt diese Verordnung mit 
Ausnahme von Abs. 1, § 17 Abs. 2 Satz 1, 2 und 6, Abs. 3, 
§ 19 Abs. 2 Satz 3 und den Teilen 4 und 5 bis 31. Juli 
2018 nur für die Schularten nach Art. 6 Abs. 2 Nr. 1 und 2 
Buchst. a BayEUG.

§ 45 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2016 in Kraft.

(2) Es treten außer Kraft:

1. die Schülerunterlagenverordnung (SchUntV) 
vom 11. September 2015 (GVBl. S. 349, BayRS 
 2230-1-1-7-K), die durch Verordnung vom 10. No-
vember 2015 (GVBl. S. 413) geändert worden ist, mit 
Ablauf des 31. Juli 2016,

2. § 44a Abs. 2 mit Ablauf des 31. Juli 2018.

München, den 1. Juli 2016

Bayerisches Staatsministerium 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig  S p a e n l e ,  Staatsminister
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Anlage 
(zu § 3) 

Modus-Maßnahmen 

1. Teil: Maßnahmen Nrn. 1 bis 30:

a) Schulorganisation

Nr. Titel Kurzerläuterung 

1 Flexibilisierung der Stundentafel Die Schule weicht zeitlich begrenzt von der Stundentafel 
ab, um Defizite in der Klasse auszugleichen; zusätzliche 
Stunden werden durch vorübergehende Reduzierung in 
anderen Fächern gewonnen.  

2 Jahrgangs- und klassenübergreifender 
Unterricht 

Das Unterrichtsangebot wird erweitert; durch eine an der 
Leistungsfähigkeit orientierte Gruppenzusammenstellung 
kann die einzelne Schülerin oder der einzelne Schüler 
gezielter gefördert werden.  

3 Organisation des Unterrichts in 
Doppelstunden 

Schule gewinnt Zeit und Ruhe im Unterrichtstag. 

4 Themenbezogene Projektwochen Schülerinnen und Schüler gewinnen Einblick in 
übergeordnete Zusammenhänge; Schlüsselqualifikationen 
werden gefördert. 

5 Einbeziehung externer Partner Praxisbezug wird verstärkt durch Partner aus dem Kreis 
der Erziehungsberechtigten, der Hochschule, der Kirchen 
und der Wirtschaft. 

6 Pädagogischer Tag statt Wandertag Wandertage haben ihre ursprüngliche Zielsetzung 
weitgehend verloren; die Schule setzt selbst das Thema 
eines Pädagogischen Tags fest. 

7 Jahrgangsstufenversammlungen Durch themen- oder anlassbezogene Versammlungen der 
Klassen eines Jahrgangs wird der Zusammenhalt der 
gesamten Altersgruppe gestärkt; der Informationsfluss in 
der Schule wird verbessert. 

8 Jahrgangsstufensprecherinnen und 
- sprecher 

Alle Klassen eines Jahrgangs wählen eine Sprecherin 
oder einen Sprecher; die Identifikation mit schulischen 
Entscheidungen wird gestärkt. 

9 Einrichtung einer „Klassenstunde“ Schule verkürzt rollierend an einem Tag in der Woche alle 
Stunden um fünf Minuten: Gewinn einer Klassleiterstunde 
zur Besprechung klasseninterner Probleme, Vorbereitung 
von Klassenfahrten, Einsammeln von Geldern etc. 

10 Schülerinnen und Schüler gestalten 
eigenverantwortlich Unterricht 

Schülerinnen und Schüler dürfen in festgelegten 
Abständen eine Stunde zu selbst gewählten Themen 
gestalten; sie trainieren Präsentation und Moderation. 

Anlage
(zu § 3)
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b) Förderung jeder einzelnen Schülerin oder jedes einzelnen Schülers (Individualförderung)

11 Förderunterricht nach dem Zwischenzeugnis Durch gezielten Förderunterricht kann die 
Wiederholerquote gesenkt werden. Die Schule gewinnt die 
erforderlichen Stunden durch geeignete andere Modus-
Maßnahmen wie zum Beispiel Vorlesungsunterricht. 

12 Vorlesungsbetrieb Die Lehrkräfte arbeiten verstärkt in Teams, entwickeln 
gemeinsam die Grundlagen für die Vorlesungen und 
vermitteln ausgewählte Inhalte einer Gruppe aus 
mehreren Klassen im Vorlesungsbetrieb. Die Schule 
gewinnt Stunden für zusätzliche pädagogische 
Maßnahmen.  

13 Schülerinnen und Schüler lehren 
Schülerinnen und Schüler 

Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler fördern 
während der Unterrichtszeit in kleinen Gruppen außerhalb 
des Klassenverbandes leistungsschwächere Schülerinnen 
und Schüler. 

14 Selbsteinschätzung der Schülerinnen und 
Schüler 

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten 
Auswertungsbogen, mit denen sie die eigene 
Vorbereitung und Leistung einschätzen können, und 
übernehmen Verantwortung für ihre Leistung. 

c) Leistungserhebungen

15 Schulaufgabe mit Gruppenarbeitsphase Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten zum Beispiel in 
Deutsch im Team eine Rahmengeschichte, die die oder 
der Einzelne anschließend ausgestaltet; die individuelle 
Leistung der Teammitglieder in der Gruppenarbeitsphase 
wird erfasst und geht in die Note ein.  

16 Angesagte „Tests“ im Turnus von sechs 
Wochen statt Schulaufgaben 

Gleichmäßige Verteilung angesagter 
Leistungserhebungen über das Schuljahr gewährleistet 
gleich bleibend hohes Leistungsniveau, reduziert 
Wissenslücken und Prüfungsangst.  

17 Debatte ersetzt je eine Schulaufgabe 
(Aufsatz) in Deutsch und bzw. oder 
Fremdsprachen 

Die Schülerinnen und Schüler müssen ihren Standpunkt 
zu einem vorgegebenen Thema vorbereiten, überzeugend 
vertreten, Toleranz gegenüber anderen Meinungen üben; 
sprachliche und argumentative Kompetenzen werden 
gestärkt.  

18 Präsentation ersetzt eine 
Aufsatzschulaufgabe 

Durch die Erarbeitung und Darstellung eines komplexen 
Themas werden eigenständiges Arbeiten, Umgang mit 
neuen Medien und mündliche Sprachkompetenz 
gefördert. 

19 Test aus formalsprachlichen und 
Sprachverständnisanteilen in Deutsch 
ersetzt eine Aufsatzschulaufgabe 

Klassen mit Schwächen in der formalen 
Sprachbeherrschung werden gezielt gefördert. 

20 Schwerpunkte des Jahresstoffs in letzter 
schriftlicher Leistungserhebung 

Vor den Sommerferien wird der Jahresstoff in seinen 
Schwerpunkten abgesichert; die Nachhaltigkeit des 
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Lernens wird gefördert. 

21 Leistungserhebungen (auch nicht 
angekündigte) über die Lerninhalte mehrerer 
Unterrichtsstunden 

Das Grundwissen wird gesichert, kleinschrittiges Lernen 
wird verhindert, Nachhaltigkeit des Lernens wird gefördert. 

22 Schulinterne Jahrgangsstufentests zum 
Grundwissen 

Die Nachhaltigkeit des Lernens wird gefördert; die Klassen 
einer Jahrgangsstufe können verglichen werden.  

23 Neugewichtung schriftlicher und mündlicher 
Leistungen in den Fremdsprachen 

Durch andere Gewichtung (zum Beispiel 1:1 statt 2:1)  wird 
bei Bedarf die mündliche Sprachkompetenz gefördert.  

24 Verstärkte Einbeziehung von Grundwissen 
in schriftliche Leistungserhebungen 

Schriftliche Leistungserhebungen prüfen immer auch die 
Verfügbarkeit von Grundwissen und Kernkompetenzen; 
die Nachhaltigkeit des Lernens wird gefördert. 

25 Trennung von Unterrichts- und 
Prüfungsphasen 

Zum Beispiel angekündigte Prüfungsphasen statt 
permanenten Abfragens; die Klasse gewinnt Ruhe im 
Unterrichtsalltag.  

26 Ganz- und Halbjahresprojekte in der Klasse Die Schülerinnen und Schüler arbeiten über einen 
längeren Zeitraum fächerübergreifend und 
eigenverantwortlich an ausgewählten Themen; Ausdauer, 
Teamfähigkeit und Kreativität werden gestärkt. 

d) Personalmanagement und Personalführung

27 Bildung von jahrgangs- und 
stufenbezogenen pädagogischen 
Lehrkräfteteams 

Lehrkräfte arbeiten im Team; pädagogische 
Beobachtungen und Maßnahmen werden zielführender 
abgestimmt. 

28 Unterrichtsplanung im Lehrkräfteteam Lehrkräfte arbeiten im Team; der Gesamtaufwand für die 
Unterrichtsvorbereitung wird verringert. 

29 Planung und Durchführung von schriftlichen 
Leistungserhebungen im Lehrkräfteteam 

Lehrkräfte arbeiten im Team; der Gesamtaufwand wird 
verringert; die Ergebnisse dienen der internen Evaluation. 

30 „Mitarbeitergespräche“ mit 
Zielvereinbarungen der Lehrkraft mit allen 
Schülerinnen und Schülern 

Lehrkräfte leisten gezielte Hilfestellung; Schülerinnen und 
Schüler übernehmen Verantwortung für ihre 
Leistungsentwicklung; Schülerinnen und Schüler erfahren 
individuelle Unterstützung bei persönlichen Problemen. 

2. Teil: Maßnahmen Nrn. 31 bis 60:

a) Schulorganisation

Nr. Titel Kurzerläuterung 

31 Innerschulischer Praxistag Die Schule führt an einem Tag fächer- und 
klassenübergreifenden Kursunterricht als 
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Orientierungshilfe für die Schülerinnen und Schüler bei der 
Berufsfindung durch. 

32 Pflichtwahlfach „Business English“ an der 
Hauptschule 

Die Schülerinnen und Schüler der Regelklasse 9 nehmen 
fakultativ, die Schülerinnen und Schüler der M-Zweige 
obligatorisch am Wahlfach „Business English" teil, das 
nach zwei Jahren zum Erwerb eines Zusatzzertifikates 
führt. 

33 Rhythmisierung des Schultags Durch Neustrukturierung und Rhythmisierung des 
Schulvormittags mit integrierter Mittagsbetreuung wird der 
Schultag dem Biorhythmus der Kinder entsprechend 
entzerrt. Ein Schultag dauert bis 15.30 Uhr, Hausaufgaben 
werden durch individuelles Üben ersetzt.  

34 Zeitungslektüre zur Förderung der 
Allgemeinbildung 

Die Maßnahme, die auf der regelmäßigen Lektüre von 
Tageszeitungen beruht, wird den Fächern Deutsch und 
GSE (Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde) zugeordnet und 
in den Jahrgangsstufen 7 und 8 durchgeführt. 

35 Zwischenberichte statt Halbjahreszeugnisse Die Eltern erhalten zu zwei Zeitpunkten innerhalb des 
Schuljahres (Dezember und April) einen detaillierten 
schriftlichen Überblick über die Leistungen ihres Kindes. 

36 Neues Lernkonzept in der Berufsfachschule 
für Kinderpflege 

Der Lehrstoff der Jahrgangsstufe 11 wird in Modulen 
(„Lernbausteinen”) aufbereitet und von den Schülerinnen 
und Schülern selbstständig und eigenverantwortlich an 
verschiedenen Lernorten erarbeitet. Der Abschluss eines 
Lernbausteins erfolgt in Form eines schriftlichen Tests, 
einer Einzel- oder einer Gruppenpräsentation. 

b) Individualförderung

37 Einrichtung von Partnerklassen zwischen 
Unter- und Oberstufe 

Die Schülerinnen und Schüler der 5. bis 9. Jahrgangsstufe 
der Förderschule unterstützen die Schülerinnen und 
Schüler der ersten und zweiten Klasse. Je nach 
Klassengröße sind die Patinnen und Paten ca. alle drei 
Wochen für eine Stunde im Einsatz. 

38 Erweitertes Screening zur Einschulung Die Schule erweitert das bestehende Screeningverfahren. 
Sprachstandserhebungen werden bei allen Schülerinnen 
und Schülern durchgeführt und um den mathematischen 
Bereich erweitert. 

39 Förderung besonders begabter 
Grundschülerinnen und Grundschüler 

Die Schule bietet in Kooperation mit 
Erziehungsberechtigten und externen Partnern ein 
qualitativ hochwertiges Zusatzangebot, das begabte 
Schülerinnen und Schüler besonders fördert. 

40 Förderung von Vorschulkindern mit 
Entwicklungsverzögerung 

Vorschulkinder mit Entwicklungsverzögerungen werden 
auf den Unterricht der Regelklasse vorbereitet. Durch die 
intensive Zusammenarbeit der Schule mit verschiedenen 
Einrichtungen werden die Kinder im Bereich Sprach-, 
Merk- und Denkfähigkeit, aber auch in ihrem Spiel- und 
Sozialverhalten gefördert. 
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41 „Freiwilliges Soziales Jahr“ an der Schule An der Schule leistet ein Freiwilliger oder eine Freiwillige 
das „Freiwillige Soziale Jahr" ab. Der oder die Freiwillige 
unterstützt die Lehrkräfte im Unterricht (zum Beispiel bei 
Differenzierungsmaßnahmen und bei der Planung und 
Organisation des Schulalltags). 

42 Zeugnisergänzung basierend auf einer 
Schülerberatungsstunde 

Mehrmals im Schuljahr findet eine 
Schülerberatungsstunde als Einzelgespräch statt, in der 
individuelle Probleme der Schülerin oder des Schülers 
besprochen und Ziele für die nächste Lern- und 
Entwicklungsphase formuliert werden. 

43 „Unterricht Plus“ In den Nachmittagsstunden werden semesterweise in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch (Grund- und 
Hauptschule) projektorientierte Kurse angeboten. In 
leistungsheterogenen Gruppen werden Unterrichtsinhalte 
thematisiert, vertieft und geübt. 

44 Lernen in Kleingruppen Einmal wöchentlich werden in den Fächern Deutsch, 
Englisch und Mathematik die Klassen gedrittelt; die 
Schülerinnen und Schüler arbeiten in Kleingruppen. 
Begleitet werden sie dabei durch Erziehungsberechtigte, 
Praktikantinnen und Praktikanten (Exercitium 
Paedagogicum) oder in Seminarschulen durch 
Referendarinnen und Referendare.  

45 Module zur Stärkung der Selbst- und 
Sozialkompetenz 

Auf der Grundlage eines Curriculums, das aus 
sechs aufeinander aufbauenden Modulen besteht 
(zum Beispiel Kommunikations- und 
Kooperationsbereitschaft, Verantwortungsfähigkeit, 
Problemlösungs- und Konfliktfähigkeit), wird Selbst- 
und Sozialkompetenz vermittelt. 

46 Teamtraining im Schullandheim Der fünftägige Aufenthalt in einem speziell ausgestatteten 
Schullandheim wird für ein ca. 25-stündiges 
Trainingsprogramm kooperativer Kompetenzen genutzt. 

47 Erstellung einer Referenzmappe für 
Schülerinnen und Schüler 

Alle sozialen und fachlichen Kompetenzen, die eine 
Schülerin oder ein Schüler im Laufe seiner 
Gymnasiallaufbahn erwirbt, werden in einer Mappe 
dokumentiert. Die Schülerinnen und Schüler erhalten 
dadurch die Möglichkeit, ihren eigenen Lernprozess zu 
reflektieren. 

48 Unterricht in Notebookklassen Das mobile Lernen in der Schule, im Betrieb und zu 
Hause und die hochindividuelle Förderung durch 
interaktive Unterrichtsprogramme qualifizieren die 
Schülerinnen und Schüler, um so ihre Chancen im 
Berufsleben zu erhöhen.  

49 Ausbildungsvereinbarung mit Schülerinnen 
und Schülern und Erziehungsberechtigten 

Die Schule vereinbart gemeinsam mit Eltern und 
Schülerinnen und Schülern individuelle Ziele der 
Ausbildung. Stärken und Schwächen der Schülerinnen 
und Schüler können frühzeitig diagnostiziert, 
entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. 
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c) Leistungserhebungen

50 Besondere mündliche Prüfung in den Grund- 
und Leistungskursen Englisch 

Zusätzlich zu den herkömmlichen mündlichen Noten wird 
am Ende des Semesters eine „Besondere mündliche 
Prüfung" durchgeführt. Sie gibt den Schülerinnen und 
Schülern Gelegenheit, in einem längeren 
Prüfungsgespräch ihr sprachliches Können unter Beweis 
zu stellen.  

d) Personalmanagement und Personalführung

51 Methoden- und Teamtraining Das gesamte Kollegium wird nach dem Methodentraining 
von Klippert geschult und das Methodenrepertoire 
aufbauend in allen Jahrgangsstufen umgesetzt. 

52 Begleitung neuer Lehrkräfte im ersten Jahr Den neuen Lehrkräften werden durch Fachkollegen und 
Schulleiterin bzw. Schulleiter, Unterrichtsbesuche, 
Feedback und Beratung konkrete Hilfestellungen 
gegeben. 

53 „Runder Tisch“ für Lehrkräfte einer Schule Zu vom Kollegium gewünschten Themen wird ein 
offenes Fortbildungsangebot erarbeitet, zum Beispiel 
Handhabung des mobilen Laptopklassenzimmers, 
Prävention und Krisenintervention, Schulung im EFQM-
Modell und Zeitmanagement. 

e) Inner- und außerschulische Partnerschaften

54 Lehrkräftepraktikum Die Lehrkräfte leisten an zwei bis drei Tagen pro Jahr ein 
Praktikum in einem Unternehmen vor Ort ab. Sie 
gewinnen dadurch fundierte Einblicke in die 
Berufsanforderungen und knüpfen intensive Kontakte zu 
den Betrieben der Region. 

55 Neigungsorientiertes Lernen mit externen 
Fachleuten 

Angeleitet durch externe Fachkräfte lernen die 
Schülerinnen und Schüler der zweiten und dritten Klassen 
einmal im Monat in interessensgeleiteten und 
jahrgangsübergreifenden Lerngruppen. Externe Kräfte 
arbeiten ehrenamtlich.  

56 Berufsorientierung „Brückenschlag“ Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region, die 
Ausbildungsplätze anbieten, begleiten Schülerinnen und 
Schüler von der 7. bis zur 9. Jahrgangsstufe. Ein 
Expertenteam von Pädagoginnen und Pädagogen, 
Psychologinnen und Psychologen sowie 
Unternehmerinnen und Unternehmern bereitet die 
Schülerinnen und Schüler drei Jahre lang auf den Sprung 
ins Berufsleben vor.  

57 „Economy Tutorial“ Das „Economy Tutoriaĺ“ ist ein Forum für den 
Ideenaustausch zwischen Schule und Wirtschaft. Dazu 
gehört die direkte Umsetzung eines gemeinsam 
erarbeiteten Maßnahmenkatalogs mit jährlichem 
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Feedback der Schule an die Unternehmen. 

58 Arbeit im Alten- und Pflegeheim als 
Praxismodul des Unterrichts 

Die Schülerinnen und Schüler besuchen in einem 
Zeitraum von drei Monaten wöchentlich die 
Bewohnerinnen und Bewohner eines Pflegeheims und 
leisten Hilfestellung im Alltag der pflegebedürftigen 
Menschen. Die Erfahrungen werden mit Lehrplanthemen 
verknüpft.  

59 Integration des Programms „Erwachsen 
werden“ in die Erziehungs- und 
Unterrichtsarbeit 

Die Schülerinnen und Schüler absolvieren das Programm 
„Erwachsen werden" von Lions Quest nicht wie üblich als 
Zusatzangebot, sondern es findet Eingang in die 
verschiedenen Fächer. So wird es unmittelbar im sozialen 
Gefüge des Unterrichtsalltags wirksam. 

 
f) Sachmittelverantwortung 
 

60 Eigenverantwortliche Sachmittelbeschaffung 
und -verwaltung 

Die Schule und der Aufwandsträger beschließen 
einvernehmlich ein Budget im Rahmen der 
Haushaltssatzungen. Die Finanzverantwortung über die 
Ausschreibung, die Beschaffung, die Verwaltung und die 
Verwendung der Sachmittel geht auf die Schulleiterin oder 
den Schulleiter über. 
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